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"DER LICHTBLICK" erscheint 
in der Regel einmal monat
lich. Der Bezug ist ko
stenfrei. Bestellungen sind 
an die Redaktion zu rich
ten. 

"DER LICHTBLICK " t-lird aus
schließlich von Strafge
fangenen erstellt . Eine 
Zensur findet nicht statt . 

Einem Teil dieser Aus
gabe haben wi r Zahlkarten 
beigelegt - zur Erleichte
rung für unsere zahlungs
bzw. spendenfreudigen Le
ser. 

Die Rücksei te des Ein 
lieferungsscheines ist mit 
einer Spendenquittung ver
sehen, die in Verbindung 
mit dem Poststempel als 
gültiger Beleg beim Fi 
nanzamt vorgelegt werden 
kann . Die Spenden an den 
"LICHTBLICK" sind als ge
meinnützig anerkannt . 

AUGUST '81 

SS1e6er 
Ausgabe Nummer 8/81 können wir nun endlich an Sie 

ausliefern . Unsere Ausgaben haben sich infolge des 
Personalmangels immer mehr verzögert. Es wird noch et
was Zeit vergehen, bis wir wieder in der Lage sind, 
in gewohnter Weise zum Monatsbeginn zu erscheinen . 

In diesem Heft wird der Tagungsbericht fortgesetzt 
und abgeschlossen. Auf das erwartete Buch mit sämtli
chen vollständigen Referaten werden wir noch gesondert 
hinweisen . 

Dem Max-Planck- Institut für internationales und 
ausländisches Strafrecht wird Gel'egenheit zur Gegendar
stellung gegeben . Die Insassenvertretung hatte den ihr 
eingeräumten Platz dazu genutzt auf einen Mißstand 
hinzuweisen . Zwischenzeitlich untersucht der Berliner 
Datenschutzbeauftragte die Sache. Leider kann er dies 
nur in Berlin bewerkstelligen . Für Freiburg, wo die 
Daten gespeichert werden, ist der Innenminister aus 
Stuttgart verantwortlich. Ob auch hier recherchiert 
werden kann bleibt vorerst fraglich. Fraglich bleibt 
in jedem Fall ob es für ein Institut, wie Max-Planck, 
nicht nur abträglich sondern gar existenzgefährdend 
sein kann, sofern mit illegalen Methoden gearbeitet 
wurde . Der Berliner Tagesspiegel griff dieses Thema 
ebenso auf und brachte eine Meldung im Lokalteil. 

DieAuswirkungen sind vorerst nur zu schätzen , ganz 
gleich wie der Ausgang immer sein wird, Insassen von 
Haftanstalten werden in Zukunft sich ähnlich, gebrann
ter Kinder, verbalten und das "Feuer scheuen". 

Kriminologische Forschung im Strafvollzug gut und 
sicher auch wichtig, aber muß es denn ausgerechnet 
am Rande der Legalität laufen? 

In Zukunft werden die Damen und Herren aus Freiburg 
wohl von vornherein mit "offenen Karten" spielen müs
sen um überhaupt noch kontaktfreudige Insassen zu tds
senschaftlichen Projekten zu gewinnen/ Da hilft auch 
keine Prämie von 7, 50 DM. Einer der Wissenschaftler sah 
diesen Betrag als durchaus anreizend an. 

Von der Universität Regensburg, Juristische Fakul
tät , Lehrstuhl Prof. Dr . F. C. Schroeder, bekamen wir 
ein Rechtsgutachten zur Veröffentlichung. Das Gutach
ten beleuchtet den § 42 StVollzG. D~eser Paragraph 
regelt die "Freistellung von der Arbeitspflicht". 

Für viele Praktiker des Vollzuges, sot..,ohl Insassen, 
wie auch Verwaltungsbeamte, dürfte dieser Beitrag von 
der Sache her interessieren . 

Dies in groben Zügen unser e August-Ausgabe . Wir 
hoffen, Ihnen mit diesem Heft wieder ein Maximum an 
Informationen zu geben . 

Wir erwarten von Ihnen im Gegenzug, Kritik und An
regung für unsere nächsten Ausgaben . 

In diesem Sinne 

Ihre Redaktionsgemeinschaft 
'der liehtblick' 
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Lieber Leser, 

in diesem Heft darf ich mich von 
Ihnen verabschieden, für mich ~·1ar es 
höchste Zeit in den offenen Vollzug 
überzuwechseln . Nur zuviele warteten 
schon lange darauf, daß ich endlich 
meinen Stuhl räume. 

Ich möchte dies heute zum Anlaß 
nehmen, Ihnen allen für die Unter
stützung unserer Arbeit zu danken. 
Nicht immer ging alles glatt, aber 
im Team schafften wir es entgegen der 
Hoffnung und Meinung von Kritikern 
1mmer \vieder, die Klippen zu umschif
fen . 

Viel Kraft und Mut für ein Weiter
machen kam aus dem Leserkreis . Die 
vielen Briefe und Stellungnahmen und 
vor allem auch kritische Anmerkungen 
gaben den Ausschlag für ein t·leiter
kämpfen. Aber auch so mancher Dienst
stelle habe ich zu danken, die manch
mal spontan und manches mal erst auf 
stetes unnachgiebiges drängeln hel
fend zur Seite stand. 

Für meine Nachfolger bleibt zu 
1vünscben, daß sie zumindest die gleich 
gute Unterstützung von seitender Le
ser, freien Mitarbeitern und der vor
geschalteten Dienststellen erhalten . 
'der lichtblick' kann sich noch um 
einiges verbessern. Die Möglichkei
ten hierzu sind in jedem Fall gege
ben. 

Ich bedanke mich bei allen, die 
über Jahre hinweg mein Bemühen unter
stützt haben, bei Lesern, Kollegen, 
der Anstaltsleitung ohne deren schüt
zende Hand so manches Gewitter über 
uns hereingebrochen wäre und verab
schiede mich als Ihr - jol- . 

EINE'BITTE AN DIE EXTERNEN LESER: 
I 

Das Br1efamt der JVA Tegel bittet 
alle Angehörigen undmit Insassen der 
JVA Tegel im Briefwechsel stehenden 
externen Leser darum, bei Schreiben 
an Insassen grundsätzlich zur nor
malen Anschrift auch die Angabe der 
Teilanstalt, in der der jeweilige In
sasse inhaftiert ist, zu vermerken! 
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TEGEL - INTERN 

ACHTU NG , ACH TUNG, AUFRUF 

K 0 M M T Z U R S C H U L E I I I ... 
HOL' NACH, WAS DU VERSÄUMT HAST. 

Der vorstehende Auf
ruf der Pcidagogischen Ab
teilung ist in den ver
gangeneo Honaten gut 
sichtbar in allen Teilaa
stalten angebracht worden . 
~1ehrere der Bewerber, die 
darauf hofften, am 1.9 . '81 
mi t dem Unterricht begin
nen zu können, erscheint 
de r Text geradezu hohn
vol l . Sie erlebten eine 
her be Enttäuschung : Ihre 
Zulassung zur Schule wur
de mit der Begründung 
"Sicherhei tsbcdenken" oder 
"vollzugsplanmäßig noch 
nicht vorgesehen" abge
lehnt. Hier ist anzumer
ken: die negativen Be
scheide wurden auf Anord
nung dP.r einzelnen Teil
anstaltsleiter erlassen, 
wobei zumindest in Einzel
fäl len mit dem Sicher
heitsbeauftragten Rück
s prache gehalten ~~rde . 
Diese Ermessensentschei
dungen sind rechtsfehler
haf t. 

Fer ner ist zu rügen : 
e inzelne Bewer ber sind 
noch i rmner nicht über ih
r e Situation offiziell in
for miert . Andere haben 
trotz Abforderung noch 
keinen beschwerdefähigen 
Bescheid erhalten . der 
Gr undlage für einen evtl . 
zu stellenden Antrag auf 
ger ichtliche Entscheidung 
sein könnte . Da in jedem 
Einzelfall die "Eignung" 
der Bewerber von der Päd. 
Abt . überprüft und - so
Hei t bekannt - bejaht wur
de , ist nachfolgendes von 
Bedeutung: 

Am I. I . 'So trat§ 37 
StVollzG in Kraft . Gemäß 
§ 37 Aus . 3 SLVollzG soll 
geei gne t en Gefangenen Ge
l egenheit zur Berufsaus-

AUGU ST '81 

bildung. beruflicher Fort
bildh~g . Umschulung oder 

·Teilnahme an anderen aus
bildenden oder weiterbil
den~e~ Maßnahmen gegeben 
\olerden. Die Teilnahme von 
Gefangenen am Unterricht, 
ist durch die Vorschrift 
des § 38 Abs . I geregelt. 
Einziges Kriterium ist die 
Eignung ; so auch das OLG 
Frankfur t, Beschluß vom 
2o . 2. 'So- 3 Ws 1125/79 
StVollzG, veröffentlicht 
in NStZ 1981, Heft 3 Seite 
115 - 117 : 

"Die Eignung ist nach 
§ 38 StVollzG die einzige 
Voraussetzung für die Zu
lassung zum unterricht . 
Die Herausnahme aus dem 
Unterricht ist deshalb nur 
zulässig, wenn nachträg
lich Umstände eintreten 
oder bekannt werden, die 
die Eignung des Gefangenen 
für die Erlangung des 
Hauptschulabschlusses in 
Frage stellen . " 

Hier ist folgender 
Schluß zu ziehen: Gefan
gene, die vonder Arbeits
venolal tung bzH. Päd . Abt . 
für geeignet angesehen 
werden , sind grundsätzlich 
zum Schulunterricht zuzu
lassen . 

"Der Begriff 'geeignet' 
entspricht der vom Ar
bei~samt zu prüfenden 
'Eign~~g' ( § 36 Ziff. 2 
AFG J. :Jie E!7r;scheidung der 
Arbeicsbehörde über die 
Eignung, bindet die Voll
zugsansr:al t . r·lenn sich dle 
Arbeitsbehörde zur Förde
rung entschlossen hat, 
kann die Vollzugsanstalt 
im Rahmen ihres Ermessens 
('kann ' ) nur dann ableh
nen , wenn sie objektiv 
nicht i n der Lage ist, 
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die zur Durchführung der 
Maßnahme erforderlichen 
sachlichen Vorausse:zun
gen hereiezustellen (Fran
ke 1979, S . 75 f) . iJ:nge
kehrt ist die Vollzugsan
stalt lierpflich~ec, im 
Rahmen der Behandl~~gs~~
tersuchung § 6 SrVollzG 
die Eignung zu prufer. :.;.nd 
im Vollzugsplan § 7 ScVoll 
zG Angaben über vorgese
hene Bildungsmaßnahmen zu 
machen. " Peci c in: Ak St 
VollzG § 37, Rz 10. 

Zwar hat der Gefangene 
kein Recht darauf , in be
stimmter Weise beruflich 
oder schulisch geför dert 
zu werden; so Calliess/ 
Hliller-Dietz. Komm. St\'oll 
zG Rdnr. I zu § 38, jedoch 
hat der Gefangene einen 
Anspruch auf fehlerfreie 
Ermesscnsentscheidung . 

Häufig bereitet die 
richterliche Überprüfung 
vollzugsbehördlicher Er
messensentscheidungen und 
insbesondere die Amrendung 
unbestimmter Rechtsbe
griffe mit und ohne Beur
teilungsspielraum Sch;.-:ie
rigkei ten. Im vorliegenden 
Fall sollte die Rechtsla
ge eindeutig sein . Es 
bleibt nur zukrit i sier en , 
daß im Vollzug allzuoft 
Verwaltungsbeamte j uri
stische Entscheidungen 
fällen (müssen), ohne 
hierfür qualifiziert zu 
sein . 

Ist die "Eignung" ei
nes Gefangenen festge
stellt, so besteht eine 
Verpflichtung der Anstalt. 

"Die Verpflichcung der 
Anstal c: bezieh-e sich nich:: 
nur auf Berufsausbild~~g, 
Umschulung (§ 33 Abs . 1 
AFG), sondern gilt in 
gleicher Weise für andere 
ausbildende oder weicer
bildende Maßnahmen, wie 
z.B. Förderunterricht für 
Analphabeten, Unterricht 
zum Hauptschul- und Real 
schulabschluß sowie nach 



Bedarf Fernstudium zum 
Abitur (z. B. Funkkolleg}." 
Pecic in: AK StVollzG 
§ 37, Rz. 11. 

Vergl. l1ierzu auch: 
Calliess/Müller-Dietz, 
Komm. StVollzG Rdnr. 5 zu 
§ 37. 

"ImSinne des § 37 Abs. 
3 StVollzG geeignet ist 
ein Gefangener, wenn ihn 
die Arbeitsverwal cung nach 
§ 36 Nr.2 AFG für geeignet 
befindet; ihre Entschei
dung hat also Tatbestands
l.,irkung. Jedoch schränkt 
§ 37 Abs. 3 StVollzG das 
Recht der Gefangenen auf 
berufliche Förderung nach 
dem AFG inso;.;ei t ein, als 
diese Vorschrift ~er Voll
zugsbehörde einen Ermes
sensspielraum gewährt. 
Steht die Eignung des Ge
fangenen fest, darf die 
Vollzugsbehörde die Teil
nahme an der Berufsförde
rungsmaßnahme des Arbeits
amtes - vorbehaltlich des 
§ 4 Abs. 2 Satz 2 StVollzG 
- nur dann ablehnen, w&nn 
sie objektiv nicht in der 
Lage ist, die zur Durch
führung erforderlichen 
sachlichen Voraussetzun
gen (z.B. Ausbildungs
plätze) zu schaffen. Liegt 
ein solcher Grund nicht 
vor, reduziert sich das 
Ermessen der Vollzugsbe
hörde "auf Null", der Ge
fangene hat einen Anspruch 
auf die Maßnahme. 

Ergänzend hierzu ist 
nachfolgende Entscheidung 
von Bedeutung: 

"Der Staat muß den 
Strafvollzugsogestal ten, 
wie es zur Realisierung 
des Vollzugsziel erforder
lich ist. Es ist seine 
Aufgabe, im Rahmen des 
Zurnutbaren alle gesetzli
chen l-taßnahmen zu treffe~?J 
die geeignet und nötig 
sind, beim Gefangenen das 
Vollzugsziel zu erreichen. 
Der Staat hat auch die 
Aufgabe, die erforderli-

TEGEL - INTERN 

eben I-li ttel für den Perso
nal- und Sachbedarf be
reit:zustellen." 

Bundesverfassungsge-
richt, Entscheidungen 
Band 40, S. 2 76, 284. 

Die hier in Rede ste
henden negativen ßesch~i
de der Teilanstaltsleiter 
verneinen den Anspruch der 
Gefangenen auf Schulmaß
nahmen und stehen demzu
folge im Widerspruch zu 
dem Vollzugsziel. Keine 
die Strafvollstreckung be
treffende Entscheidung 
darf jedoch dem Vollzugs
ziel entgegenwirken . 

Da das Gesetz in § 38 
Abs. I StVollzG lediglich 
Unterricht zum Hautp
schulabschluß und e1nem 
der Sonderschule entspre
chenden Unterricht an
führt, im vorliegenden 
Fall jedoch von einem Teil 
der Gefangenen der Real
schulabschluß angestrebt 
tvird, zi~ieren wir aus ei
nem Brief des wiss. Mit
arbeiter am Lehrstuhl für 
Strafrecht, der Universi
tät Regensburg, Hermann 
Sättler, an den 'lieht
blick': 

"Das Bedürfnis, die 
nach ihren Leistungen und 
Interessen geeigneten Ge
fangenen an den entspre
chenden Bildungsmaßnahmen 
teilnehmen zu lassen, er
gibt sich bereits aus den 
allgemeinen Grundsät:zen 
insbesondere den §§ 2, 3 
Abs. 3 StVollzG (so aus
drücklich BT-Drucksache 
7/3998 s. 10). Eine Be
grenzung der schulischen 
Ausbildungsmöglichkeiten 
auf die in den §§ 38 und 
44 StVollzG genannten Ar
cen kann nach dem o.a. 
gleichfalls nicht: herge
leitet werden. Mit diesen 
Regelungen hat der Geset:z
gebe~ lediglich dem Um
st:and Rechnung tragen wol
len, daß auch den Gruppen 
von Gefangenen ausreichen-
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de Hilfestellung gegeben 
,.,ird, deren Bildungsdefi
zit besonders hoch ist 
(erfahrungsgemäß leider 
ein sehr hoher Prozent
satz) und gegen die von 
seiten der Gesellschaft 
ohnehin vielfache Vorur
teile bestehen." 

Die Teilnahme am Schul
unterricht ist für einen 
interessierten und "ge
eigneten" Gefangenen eine 
unverzichtbare Maßnahme . 
Der Gefangene, der von 
sich heraus eine Schulmaß
nahme anstrebt, erfüllt 
darüber hinaus auch die 
an ihn gestellte Anforde
rung der Hi t\<lirkung § 4 
ScVollzG an der Erreichung 
des Vollzugszieles § 2 
StVollzG. 

Es ist unstreitig, daß 
in der JVA Tegel ausrei
chend Schulausbildungs
plätze vorhanden sind und 
auch nach wie vor angebo
ten werden. 

Wie vorstehend ausge
führt, reduziert sich da
her das Ermessen der Voll
zugsbehörde im vorliegen
dem Fall "auf Null". 

Abschließend soll den
noch auf den vorgetrage
nen Einwand der Teilan
staltsleiter, bzw. des Si
cherheitsbeauftragten nä
her eingegangen werden. 

''Si cherhe i tsbedenken" 
t..rerden ge 1 tend gemacht, 
weil der Unterricht in der 
TA IV stattfindet und dort 
z. Zt. ein Bauvorhaben 
ausgeführt wird, bzw. we
gen der Nichtbesetzung 
von zwei ~.Jachtürmen . 

Zum einen könnte dafür 
Sorge getragen to~erden,daß 
der Unterricht in einem 
Bereich stattfindet, in 
dem eine sichere Unter
bringung der Schüler ge
\vährleistet ist, z. B. im 
Schulraum der TA III , B2 , 
der jedenfalls tagsüber 
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ungenutzt ist . 

Zum anderen i st wieder 
einma l festzustellen , daß 
die hier Verantwor tlichen, 
allen voran der Sicher
heitsbeauftragte , entge
gen der ges etzlichen 
Priori tät der "sozialen 
Sicherung" vo r dem Prin
zip der "lokalen Sicher
heit " handeln . 

"In diesem Sinne ist es 
nur folgerichtig , wenn der 
Schutz der Allgemeinheit 

TEGEL - INTERN 
vor weiteren Straftaten 
als Aufgabe des Vollzuges 
aufgeführt , jedoch nicht 
zum Ziel des Vollzuges 
selbst erklärt wird . Pri
mär dient der Vollzug dem 
Schutz der Allgemeinheit 
vor weireren Straftaten 
dadurch, daß er unter dem 
Sozialstaatsaspekt der 
Staatszielbestimmung in 
Art. 2o, 28 GG verpflicl1-
tet wird, dem Gefangenen 
Hilfen zu geben, die ihn 
befähigen, künftig in so-

V I s I 0 N E I N E s 
S 0 p H I S T I S C H E N S A T Y R S P I E L S 
IN DER JVA - TEGEL 

V i s i o n e i n e s 

SOPHI STISCHEN SATYRSPIELS 

in der JVA - Tegel 

Kurz und bündig nach 
dem Lexikon ist das SATYR
SPIEL ein "heiteres , be
freiendes Nachspiel , das 
im klassischen Griechen
land a ls letztes Stück e i
ner Tetralogie den voran
gegangenen drei Teilen ei
ner Tragödie {Trilogie) 
folgte ; so genannt nach 
dem Chor , der aus "SATYRN" 
(=übermütigen Dämonen von 
tie r ähnlichem Aussehen, z . 
B. Eselsohren , Sch\o/anz , 
Hörner, Pferdefuß) gebil
det \o/Urde , die das Publi
kum durch pos senhaftes 
Spiel belustigten". 

"SOPHISTIK" wird im 
Lexikon definiert als : 
"Sche i nwi ssen ; Spitzfin
digkei t ; vorsätz lich fal 
sche Beweisführungmittels 
rhetor ischer Kniffe ; Spie
gelfechterei; Wortverdre
hung i n Täuschungs absicht': 

AUG UST '81 

Wie könnte man treffen
der beschreiben, was sich 
am 16. Juli 81 im Konfe
renzzimmer des Anstalts
leiters abspielte, insze
niert vom ZTS (Zentrales 
Ton-Studio der Anstalt) 
unter Mitwirkungprominen
ter Stars aus Senatsver
waltung , Max- Planck- Insti
tut Freiburg für ausländi
sches und internationales 
Strafrecht , Anstaltslei
tung, Anstaltsbeirat und 
Insassenvertretung . 

Vorausgegangen war dem 
Satyrspiel die dreiteilige 
Tragödie "Resozialisierung 
im Strafvollzug" nach ei
ner Idee von Günther Kai
ser, in der Bearbeitung 
von Dinse , Ortmann und 
Dünkel unter der bewähr
ten Regie des Ltd . Reg. 
Dir . Lange- Lehngut . 

DER TRAGÖDIE ERSTER TEIL 

Wir erinnern uns der Hand
lung : *) 
OrtundZeit der Handlung: 
die JVA Tegel in den Jah
ren 78 bis 80. 

Die Forschungsgruppe K 
(= Kriminologie) des MPI 
Freiburg hat sich Deutsch-
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zialer Verantwortung ein 
Leben ohne Straftaten zu 
führen . Es geht insofern 
um eine ' Neuorientier ung 
der Sicherungsfunkcion' 
des Freiheitsentzuges." 
Calliess I Müller - Dietz 
Komm. StVollzG Rdnr . 5 zu 
§ 2. 

Eine Neuorientierung 
der Sicherungsfunktion 
t·läre wünschenswer L . - kur-

lands größten Knast aufs 
Korn genommen : die JVA 
Tegel. Geheimnisvolle 
Agenten, als Psychologen 
getarnt, dringen in alle 
vier Teilanstalten ein und 
beginnen sofort mit der 
Arbeit. Ihr Auftrag ist, 
in den einzelnen Häusern 
mit unterschiedlichen 
Vollzugsformen insgesamt 
500 nach Alter und Straf
situation vergleichbare 
Gefangene ausfindig zu 
machen, die bereit sind, 
sich für ein Kopfgeld von 
7 , 50 DM als Versuchsper
son testen zu lassen, 
über einen längeren Zeit
raum, Ca . bis ZU 5· Jahren 
nach der Entlassung, denn 
es soll auch die Rückfall
quote getestet werden . 

DER TRAGÖDIE ZWEITER TEIL 

KING ENTLARVT DIE AGENTEN 

Ort der Handlung: 
Haus III E der JVA Tegel 
Zeit: Frühjahranno 81 . 

Häftling King erfährt , 
daß ihm, der schon zum 
zweiten Mal getestet wird , 

::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:: 

*) = volls tändiger Text 
im "lichtblick" Nr . 
7/79; auf Anfrage 
noch verfügbar gegen 
Portokos tenbei t r a g. 



die 7 , 50 DM- Prämie beide 
Male vorenthalten wurde. 
Auch andere Gefangene ma
chen die gleiche furchtba
re Entdeckung . Sie rekla
mieren beim MPI in Frei
burg und bekommen ihr ver
sprochenes Kopfgeld nach
träglich ausbezahlt . Ein 
ge\>laltiger Schaden kann 
damit gerade noch verhin
dert werden . Da macht King 
eine \>lei tere Entdeckung : 
ihm und anderen Testperso
nen war von Anfang an zu
gesichert, daß die Auswer
tung der Testunterlagen 
absolut anonym geschehe 
und keinerlei personenbe
zogene Daten gespeichert 
würden . Plötzlich stellt 
sich heraus, daß das MPI 
über jeden Insassen in der 
JVA Tegel sogen . "A- Bögen " 
in die Hand bekam, die ne
ben allen Daten über den 
betr . Insassen auch perso
nenbezogene Daten über 
dessen Angehörige und Kon
taktpersonen enthalten . 
King will auch erfahren 
haben, daß neben dem MPI 
Projekt noch andere Unter
suchungen mit Hilfe der 
Anstalt durchgeführt wer
den (was nach § 166 des 
Strafvollzugsgesetzesauch 
nur recht und billig ist) , 
wobei Straf- und Gefange
nenpersonalakten tei ls mit 
gewöhnlic:her Post versandt 
werden, teils von just·iz
verwaltungsfremden Insti
tutionen eingesehen werden 
können. 

Es kommt noch schlim
mer : laut King werden die 
ge\'lonnenen Daten vom MPI 
in Freiburg nicht nur aus
gewertet, sondern auch ge
speichert! Hier beginnt, 
nach King's Meinung, die 
Sache kriminell zu werden 
(§ 203 StGB) und .gegen das 
Datenschutzgesetz zu ver
stoßen . 

Es kommt zum offenen 
Aufruhr d e r "Testopfer" . 
King ruft zum Boykott des 

TEGEL - INTERN 

MPI - Projektes auf und be
gibt sich mit einer Schar 
aufgebrachter Empörer auf 
den prozessualen Kriegs 
pfad . -**) 

DER TRAGÖDIE DRITTER TEIL 

M P I schlägt zurück ! 

Nach fehlgeschlagenen 
Verhandlungen mit den auf
gebrachten Rebellen star
tet das MPI einen gewal ti
gen Propagandafeldzug, um 
sich die moralische Unter
stützung der Öffentlich
keit zu sichern. Alle Vor
würfe der sich betrogen 
fühlenden Rebellen werden 
dementiert Q~d ins Gegen
teil ver kehrt. Ein erbit
terter Papierkrieg ***) 
entbrennt und endet mit 
hohen Prestigeverlusten 
auf beiden Se i ten. Eine 
Friedenskonferenz wird 
einberufen und findet am 
16. Juli im Konferenzraum 
des Tegeler Anstaltslei
ters statt . 

Nicht ungeschickt läßt 
der Regisseur in 

DES DRAMAS VIERTEM TEIL , 

dem orgiastischen Satyr
spiel, die tragenden Fi
guren, die Helden der 
kriegerischen Auseinander-

.::r:::::::::::::::::::::::~::;::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::::::: :: 

* * ) 

***) 

= ausführliche Kriegs-
berichterstattung in 
"lichtblick" 7/81 
als "Mitteilung der 
Insassenvertretung'' 

Ein Statement des 
MPI als Antwort an 

die Insassenvertretung 
der Tei lanstalt III E der 
JVA Tegel kann von Inter
essenten direkt beim Max
Planck- Institut in 7800 
Freiburg, Günterstalstr . 
73 - Tel.: (0761-) 7081 - 1 
angefordert werden. 
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setzung , mitsamt d e m hohen 
Schiedsgericht in die Rol
le von Satyrn schlüpfen , 
die , auf äußerliches Fas
senspiel verzichtend , den 
Kampf imSchlußakt mit den 
Waffen der Sophistik wei
terführen. 

Ein glorioser Einfa l l 
des Regisseurs, dieses 
geistige Fingerhakeln , 
ein Brillantfeuerwerk von 
Spiegelfechtereien, rheto
rischen Wortverdr ehungen, 
Scheinbe\>leisen und Halb
wahrheiten flammt auf und 
l äßt das umstrittene For
schungsprojekt noch einmal 
in strahlendem Glanz er
scheinen . Dann sinkt die 
Nacht herab und breitet 
schützende Flügel über Gut 
und Böse, über Freund und 
Feind . Sieger und Besieg
te sind in der Dunkelheit 
nicht mehr zu erkennen . 

Wer wird den Sieg da
vontragen? Diese Frage 
bleibt im Publikum zurück 
und jeder muß für sich die 
Antwort finden. 

Dem "lichtblick"-Leser 
wol l en wir helfen, d i e 
richtige . Antwort zu fi n
den , indemwir der einsei
tigen Darstellung der I n 
sassenvertretung in der 
Juli-Ausgabe in der vor
liegenden Nummer eine Ge
gendarstellung des Max
Planck- Instituts folgen 
lassen . 

Aber bitte nicht noch 
einmal eine Konferenz zu 
diesem Thema , denn mer ke : 

EINE SITZUNG IST DER ~RI

UMPH DES HINTERNS ÜBER 
DEN GEIST ! 

-e l be-

1-
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So selbstver ständlich 
wi r die längs c fällige Än
derung der Ausführungsvor
schriften des Senators f . 
Justiz zu§ 69 StVollzG zur 
Kenntnis na~men, nach der 
es nun auch in Berliner 
Haftanstalten gestattet 
wurde , Rundfunkgeräte mit 
UKW- Teil zu betreiben, so 
unver ständlich ist uns 
die unverhältnismäßig lan
ge Zeit , diedi eAbteilung 
Sicher heit der JVA Tegel 
fü r die Ausführung der ihr 
zugewiesenen Arbeit benö
tigt . 

In unserer Juni - Ausgabe 
veröffentlich t en wir den 
~.Jortlaut der Hausverfügung 
Nr. 9/1981, die das Verfah
ren für die Zulassung ei
gener Rundfunk- u. ggf . 
Fer nsehgeräte f ür Gefange
ne regelt . 

Hiernach ist die Abtei 
lung Sicherheit angewie
sen . sämtlich in die An
stalt einzubringende und 
zu Reparaturzwecken aus 
der Anstalt herauszubrin
gende Ge räte auf verbotene 
Gegenstände zu über prüfen. 

Fer ne r sind die Teilan
stalten angehalten stich
pr obenweise bei der Kon
trolle der Haftr äume auch 
Rundf unk- u. Fernsehgeräte 
sowie Casse ttenr ecorder 
zu en t nehmen und der Abt
Sicherh~it zuzuleiten. 

Die Überpr üfung nimmt 
ein beamteter, autor isier
ter Hobbyfunker vor, dem 
ein Beamter als Gehilfe 
beigeor dnet wurde . \.Jeite
r e fachliche Qualifikati
onen er scheinen zwar uns, 
nich t jedoch den Verant
wo r t lichen angebr acht zu 
se i n . 

Die Abteilung Sicher
he i t ist verpflichtet, 
"di e unverzügliche Kon
t r o lle dieser Ger.ätP. si
cherzustellen und nach er
e r folgter Kont rolle die 
Rückgabe der Ger äte an die 
Teilans t alten umgehend 
vorzunehmen". 
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KOMMENTAR 
~fit: derartigen Sicher

bei ts Überprüfungen müssen 
,.,ir leben . Jedoch fällt es 
schwer , sich mit der Pra
xis abzufinden. 

Die Regel ist , daß Ge
räte , die in die Anstalt 
eingebracht werden, oder 
zur Sicherheitsüberprüfung 
aus demHaftraum entnommen 
wurden, in den Räumen der 
Abteilung Sicherheit mehr 
oder weniger einstauben. 

Die Wartezeit beträgt 
zum Teil 14 Tage und län
ger. Dies steht 1m Wi
derspruch zur vorgenann
ten Anweisung : "unverzüg
lich" und ' ' umgehend". 

"Unverzüglich" bedeutet 
ohne jeden Verzug und 
"umgehend" bedeutet nicht, 
diese klare Anweisung zu 
" umgehen" . 

Mit etwas gutem Willen 
seitens der Abteilung Si
cherheit lassen sich künf
tig unnötige Spannungen 
vermeiden. 

Es muß ja nicht sein, 
daß ein Jeder, der durch 
die Bummeleien - anders 
vermögen \o1ir das hier nicht 
zu bezeichnen - , der Abt . 
Sicherheit . benachteiligt 
wird . gleich eine Dieost
aufsichtsbeschwerde 
schreibt. 

Grund tväre hier vorhan
den. Für den Umgang im 
Schriftverkehr setzt die 
GGO I Fristen, deren 
Nichteinhaltung Anlaß zur 
Beschwerde sein kann . 

Im vorliegenden Fall ist 
die Abteilung Sicherheit 
durch die vorgenannte 
Hausverfügung gebunden, 
die Sicherheitsüber prü
fung ohne jeden Verzug 
durchzuführen. 

In diesem Zusammenhang 
erinner wir an die Sit
zung der IV der TA I vom 
7. Oktober 1980, in der 
Herr von Seefranz bekannt
gab : "Der Senator für Ju
stiz habe die Installie
run~ von Netzanschlüssen 
in den Hafträumen sämt-
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lieber TA's genehmigt" . 
Wir \olerden den neuen 

Justizsenat or bei nächs ter 
Gelegenhei_t daraufhin an
sprechen und insbesondere 
erkunden, wann die finan
ziellen Mittel hierfür 
abrufbereit sind. 

-kur-
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GEGENDARSTELLUNG 

Betrifft: 
Leserbrief 'lichtblick' 
7/81. 

Verehrter Leser! 
Wie mir durch einige 

Brieffreundschaften in der 
JVA Tegel gesagt wur de , 
ist in der Vergangenbei t 
es wiederholt zu Verleum
dungen gegen mich und der 
Weissen Rose gekommen . 

Vornehmlich aus der 
JVA Harnburg - Fulsbüttel . 
Ich setze mich dagegen zur 
Wehr, denn ich bin nicht 
in Haft, und tverde dieses 
auch in der nächsten Zeit 
nicht sein . 

Im Gegensatz zu den 
Verleumdern aus Santa Fu 
führe ich ein soziales 
Leben und habe zwei Be
triebe Wld beschäftige 
darin zur Zeit 12 Mitar
beiter, wovon fünf i1änner, 
ehemalige Insassen einer 
Vollzugsanstalt waren . 

Ich werde mir in Zu
kunft überlegen ob ich 
jemals tvieder einen Inhaf
tierten einstellen soll. 
Bisher bin ich ohne Vor
ur teile gewesen, aber ob 
dieses such in Zukunft so 
sein cvird, kann ich nicht 
sagen . 

Peter Weiß 
Nikolaus mit Esel 

stellvertretender Vor sit
zender der ~/eissen Rose 
e . V . 
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"IsT STRAFFÄLLIGKEIT VERMEIDBAR ? 

MöGLICHKEIT DER KRIMINALPRÄVENTION" 

TAGUNGSBERICHT 

Fortsetzung und Schluß 

Imletzten Referat wur
de die kriminalpräventive 
Aufgabe der Nasserunedien 
diskutiert. Aufgrund einer 
Untersuchung, die an der 
Universität ~tünster durch
geführt wurde, berichtete 
~1atten (Universität t-tün
chen), daß sich 17- 19 4 
aller Fernsehsendungen 
mit Kriminalitätsberich
ten bzw. -darstellungen 
befaßten. Die präventive 
Wirkung dieser Darstellung 
sah Matten darin, daß in 
der weitgehenden "Schwarz
Weiß-Malerei " , die Fern
sehfilme auszeichneten, 
die Normen und Ziele der 
Gesellschaft sowie die 
auf Normverletzung fol
genden Sanktionen verdeut
licht würden . Zu kriti
sieren sei jedoch dieviel
fache Verwendung von Ste
reotypen und die verbrei
tungvon Vorurteilen durch 
die Darstellungsweise in 
den Fernsehfilmen. Der Be
richterstattung über Ge
richtsfälle maß der Refe
rent eine generalpräven
tive Wirkung bei. Als kri
minalitätsprophylaktische 
bzw. - bekämpfende Sen
dung hob Mattern zum ei
nen Spots wie "Die Krimi-

nalpolizei rät" oder "XY 
ungelöst" hervor. Zur sen
sationellen Pressebe
richterstattung über Kri
minalfälle bemerkte der 
Referent, daß diese ein 
verzerrtes Bild von Kri
minalität liefere, was zu 
einer Beunruhigung der Be
völkerung beitragen könn
te. Der Darstellung der 
Kriminalität in den Medi
en könnten zusammenfassend 
folgende Funktion zuge
sprochen werden: 

Normverdeutlichung 
(das Verbrechen zahlt 
sich nicht aus, das Cu
te siegt) 
Stabilisierung der ge
sellschaftlichen Ver
hältnisse (Darstellung 
von "Law and Order") 
Generalprävention (Ab
schreckung). 

In der Diskussion wur
de die positive Wirkung der 
Kriminal- und anderer Un
terhaltungsfil'me unter dem 
Aspekt der Prävention als 
sehr zweifelhaft heraus
gestellt. Es sei weniger 
die Normverdeutlichung 
als vielmehr die Darstel
lung des Verbrechens und 
die Verherrlichung der Ge
walt, die Gegenstand der 
meisten Kriminalfilme und 
"Western" seien . Auch die 
verbrechensverhütende Wir-
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kung der Sendung "XY un
gelöst" wurde stark 1.n 
Zweifel gezogen, da hier 
eine "ungehemmte Verbre
cherjagd" demonstriert 
v.•erde, durch die Personen, 
die gerichtlich noch nicht 
verurteilt sind, stigma
tisiert sogar diffamiert 
v.~rden . Ferner appelliere 
diese Sendung an die Ra
chebedürfnisse der Bevöl
kerung, was sich für eine 
Humanisierung und Libera
lisierung der strafrecht
lichen Praxis nur negativ 
austo~i rken könne . 

Zum Abschluß der Tagung 
fand eine Podiumsdiskus
sion zum Thema "Vorbeugen 
ist besser als heilen -
Forderung an eine präven
tive Kriminalpolitik= -
mit Vertretern der CDC 
(Rudolf- Heger) und SPD 
(Pennigsdorf) einem Ver
treter des Niedersächsi-
sehen 
(Supe) 
statt . 

Sozialministeriums 
und der Presse 

Schwerpunktmäßig v.~r
den die folgenden Themen 
diskutiert : 

Präventionsprogramme 
der Parteien und Lan
desregierungen 
Presseberichterstat
tung und Kriminalprä
vention 
Reform des Strafvoll
zugswesen. 

I DER LICHTBLICK I 
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Eingangs stellten die 
Vertreter der Parteien und 
der Landesregierung ihre 
Überlegungen zu kriminal
präventiven Programmen 
und diebereits realisier
te Kriminalpolitik dar. 

Penni ngsdo r ( ( SPD) ver
trat die Ansicht, daß die 
Thesen und Programme al
ler Parteien sehr ähnlich 
seien und gleichermaßen 
hinter der realen Umset
zung zurückstünden. Schon 
Gustav habe 1925 die Not
wendigkeit von Prävention 
gegenüber der Repression 
im Umgang mit dem Krimi
nalitätsproblem hervorge
hoben. jedoch sei bis 
heute von den Landesre
gierungen kaum etwas in 
Richtung Prävention getan 
worden. Vorgestellte Pro
gramme scheiterten immer 
wieder an \"irtschaftlichen 
Argumenten. Dem Argument 
der Priorisierung repres
siver Maßnahmen unter dem 
Aspekt der Ökonomie wurde 
unter Hinweis auf Kosten
Nutzen-Analysen ambulan
ter Behandlungs- und Sank
tionsmaßnahmen im Ver
gleich zum Strafvollzug, 
der mit Abstand die ko
stenintensivste Sankti
onsform darstelle, wider
sprochen. 

Im sozialpolitischen 
Bereich seien zwar Innova
tionen zu verzeichnen, je
doch sei eine inhaltliche 
Bestimmung der Programme 
zu vermissen gewesen. Kri
minalprävention könne nur 
über gezielte sozialpoli
tische Haßnahmen wie Re
form des Schulwesens, der 
Jugendhilfe und der Um
weltgestaltung erreicht 
werden. So habe die von 
der SPD forcierte Ein
richtung von Gesamtschu
len zur Hinimierung des 
Konkurrenzkampfes in den 
Schulen und zu einer Ver~ 
stärkung der Chancen-
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gleichheit beigetragen. 
Weiter seien mehr selbst
verwaltete Jugendzent~en 

zu fördern, in denen jun
ge Menschen Möglichkeit€n 
der Selbstverwirklichung 
finden könnten. Beklagens
werterweise sei jedoch z. 
Zt. ein gegenteiliger 
Trend zu beobachten: Ju
gendzentren, die sich 
selbst verwalten, würden 
finanziell nicht unter
stützt und damit zum 
Scheitern verurteilt, wie 
ein Beispiel in Hannover 
deutlich machte. Ferner 
stellten die Ereignisse um 
ein Jugendzentrum in Nürn
berg-Verhaftung von mehr 
als 100 Jugendlichen we
gen des Verdachts illega
ler Hausbesetzung - einen 
Grund zur Besorgnis dar. 
Man müsse eine Kontrolle 
der politisch Verantwort
lichen intensivieren, die 
wie im Fall Nürnberg im 
Sinne einer Kriminalpro
phylaxe eindeutig versagt 
hätten. Ein weiterer 
Punkt, der einer wirksa
men Prävention im t.Jege 
stehe, sei die Bürokrati
sierung aller Maßnahmen, 
die gute Ansätze vielfach 
von vornherein scheitern 
ließe. 

Supe (CDU) wies den 
Von.;rurf von Penningsdorf, 
von den Landesregierungen 
sei nichts oder nur sehr 
wenig zur Kriminalpräven
tion unternommen worden, 
zurück und betonte, daß 
die derzeitig amtierende 
niedersächsische Landes
regierung einige Aktivi
täten zur Kriminalprophy
laxe gezeigt hätte: So sei 
beispielsweise eine be
sondere Referatsgruppe 
"Planung und Forschung" 
beim JM eingerichtet wor
den, die sich in einem 
Projekt schwerpunktmäßig 
auch mit Prävention be-

10 

schäftige ("Präventions
programm Polizei Sozial
arbeit"). Ein besonders 
eingerichteter intermini
sterieller Arbeitskreis 
befasse sich ebenfalls 
vornehmlich mit Fragen 
der Prävention, vor allem 
im Bereich der Jugendkri
minalität. Weiter se~ 
durch die Einrichtung ei
nes Resozialisierungs
fonds und von s. g. Anlauf
stellen für Straffällige 
ein umfangreiches Ent
schuldungsprogramm ent
wickelt worden. Darüber 
hinaus seien die Haus
haltsmittel für die Erzie
hungsarbeit in den Straf
anstalten durch eine Stel
lenvermehrung ebenso ~"ie 
für die Bewährungshilfe 
erhöht worden. Letztere 
Maßnahmen dienten der Prä
vention von Rückfällig
keit der Probanden. 

Nichts desto weniger 
müßten jedoch weitere Al
ternativen zum Strafvoll
zug gesucht und ambulante 
Programme intensiviert 
\verden. 

Rudolf-Heger (CDU) hob 
' die besondere Bedeutung 
einer "gesunden" Familie 
für eine Kriminali tätspro
phylaxe hervor, da in ei
ner sog. Problemfamilie 
eine wesentliche Ursache 
für die Entstehung krimi
nellen Verhaltens zu sehen 
sei und auch 70 - 80 % 
der jugendlichen Straftä
ter gestörten Familien 
entstammten, ,.;rie verschie
dene kriminologische Stu
dien gezeigt hätten. 

Von daher sei besonde
rer Wert auf die Stärkung 
und Unterstützung der Fa
milie zu legen, die sich 
nicht nur in finanziellen 
Hilfestellungen erschöp
fen dürfe. So müßten bei
spielsweis~ mehr Teilzeit-



arbeitssteilen vor allem 
für Mütter eingerichtet 
werden, damit die Erzie
hung des Kindes durch die 
Eltern im besonderen durch 
die Mütter sichergestellt 
sei, ohne daß diese voll
kommen auf ein berufliches 
Engagement verzichten müs
se. Für Frauen, die wegen 
der Geburt eines oder meh
rerer Kinder für Jahre aus 
ihrem Beruf ausscheiden, 
sollten Wiedereingliede
rungshilfen gegeben wer
den, beispielsweise in 
Form von Lohnzuschüssen an 
den Arbeitgeber, um eine 
bevorzugte Einstellung 
dieser Frauen zu gewähr
leisten. Die Vorschläge 
der CDU zur Unterstützung 
der berufsinteressierten 
Mütter trorden vom Teil
nehmerkreis a1s nicht un
bedenklich kritisiert, da 
in einer finanziellen Wie
dereingliederung dieser 
Gruppe, eine Diffamierung 
der Mütter zu sehen sei. 
Wichtiger sei es, eine Be
wußtseinsänderung in Hin
sicht auf eine stärkere 
Akzeptanz berufstätiger 
Mütter bei den Arbeitge
bern zu erzielen, denn 
Frauen als "minderwertige 
Arbeitskraft" staatlich 
zu subventionieren. 

Als weiterer Punkt be
klagte Rudolf-Heger ein 
mangelndes Rechtsbewußt
sein in der Bevölkerung 
und eine schwindende Er
ziehung zur Selbstverant
wortlichkeit, was sich 
krimimalitätsfördernd aus
wirke. Deshalb müsse das 
Rechtsbewußtsein in den 
Familien programmäßig ge
stärkt werden. Zur Unter
stützung eines entspre
chenden Familienprogramms 
sollte auch der Rechts
kunde-Unterricht ~n den 
Schulen intensiviert und 
die Medien zur Entwicklung 
des Rechtsbewußtseins 
stärker genutzt werden. 

INFORMATION 

Heute trurden die Hedien 
in Bezug auf kriminali
tätsprophylaxe eher einen 
gegenteiligen Effekt er
zielen, indem ein doch 
völlig verzerrtes Bild der 
Verbrechenswirklichkeit 
dargestellt werde, das 
auf die Befriedigung der 
Sensationslust ausgerich
tet sei. Diese Tatsache 
~vurde von allen Diskutan
ten als kritikwürdig, so
gar als unveranttvortlich 
charakterisiert. 

Freter nahm als Vertre
ter der Presse zu diesem 
Problem Stellung, in dem 
er die sensationsorien
tierte Berichterstattung 
einerseits ebenfalls ab
lehnte andererseits diese 
jedoch als wirtschaftli
che Notwendigkeit bezeich
nete. 

Verlage seien Wirt
schaftsunternehmen, die 
auf dem freien Markt mit 
anderen Verlegern konkur
rierten. Für das Überleben 
einer Zeitung sei die Auf
lagenhöhe, die sie er
zielt, das wichtigste Kri
terium. Folglich werde man 
alles unternehmen, die 
Auflagenziffern zu stei
gern, um auf demMarkt be
stehen zu können. Dabei 
habe sich gezeigt, das die 
sog. "Sex and Crime" - Be
richterstattung einen 
nicht unerheblichen Bei
trag zum Erfolg einer Zei
tung leiste. Deshalb, so 
.forderte Freter, müsse die 
Zeitung auf dem freien 
Markt einen anderen Status 
erhalten, der sie nicht 
zum rücksichtslosen Kon
kurrenzkampf zwingt, son
dern der es ihr ermög
licht , nicht nur wirt
schaftliche sondern auch 
ethische Fragen in der Be-
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richterstattung zu berück
sichtigen . Erst venn sich 
diese Veränderung vollzo
gen hätte, könne die Pres
se auf sensationelle und 
reißerische Reportagen 
verzichten und aktiv in 
der Kriminalprävention 
tätig werden. Den letzten 
Diskussionsschwerpunkt 
stellten die Sanktionsfor
men für Kriminalität dar. 

In der Beurteilung des 
Strafvollzugs als einer 
unzureichenden Reaktions
tveise auf das Kriminali 
tätsproblem \varen sich al
le Diskutanten einig. 
ebenso teilten alle die 
Auffassung, daß Alterna
tiven zu stationären 
Strafmaßnahmen gesucht und 
der Strafvollzug grundle
gend reformiert werden 
müßten. 

Supe unterstrich in 
diesem Zusammenhang, daß 
die Strafanstalten völlig 
übersichert seien und in
nerhalb dieses regiden 
Sicherheitssystems zu we
nig Berufsförderungs- und 
Lehrmaßnahmen, die Rele
vanz für das Leben draußen 
hätten, durchgeführt wer
den könnten. \.Jeiter wurde 
kritisiert, daß die Arbeit 
der 'Strafgefangenen nicht 
tarifgerecht entlehnt ~.;er
de, so daß diese nicht in 
der Lage seien, ihre Fa
milien selbst zu unter
halten oder schon tvährend 
der Haft mit einer Schul
denregulierung beginnen 
könnten, da eine relativ 
hohe Verschuldung für die 
meisten Straftäter ein 
Problem und eine Rückfall
gefährdung darstelle. Auf 
dem Hintergrund dieser 
Feststellung sei es mehr 
als fraglich, ob der Frei
heitsentzug, dessen Ziel 
die Resozialisierung und 
Wiedereingliederung in die 
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Gesellschaft ist, 
Z\.reckbes t immung 
chen könne. 

seiner 
entspre-

Freter beurteilte den 
Strafvollzug als nicht nur 
immens teuer sondern auch 
als nutzlos bzw. sogar 
schädlich für die Ent\.rick
lung der Betroffenen. Her
vorgehoben wurde auch 
von allen Diskutanten, daß 
das Strafvollzugsgesetz 
keineswegs im derzeitigen 
Vollzug realisiert werde. 
In Anbetracht der mangel
haften Resozialisierungs
möglichkeiten vor allem 
in geschlossenen Anstal
ten müßte einerseits der 
offene Vollzug ausgebaut 
werden . und die Kosten 
sehr viel niedriger seien 
als im Regelvollzug. An
dererseits sei aber auch 
eine Intensivierung alter
nativer Sanktionsprakti
ken unbedingt erforder
lich. 

Rudolf-Heger wies da
rauf hin, daß die Berück
sichtigung ambulanter Haß
nahmen weitgehend in der 
strafrechtlichen Praxis 
realisiert sei . So seien 
trotz steigender Krimina
lität die Verurteil tenzif
fern hinsichtlich des 
Freiheitsentzuges kon
stant geblieben und betrü
gen lediglich 15% der Ge
samtverurteilten. Ferner 
müsse man bedenken, daß 
dem Strafrecht berechtig
terweise das Schuldprin
zip zugrunde liege und 
bestimmte Straftaten ge
büßt werden müßten. Auf 
den Freiheitsentzug, der 
auch zur Sühne der Tat 
dienen soll, könnte unter 
diesem Aspekt nicht völlig 
verzichtet werden. Darü
ber hinaus forderte die 
Bevölkerung den Strafvoll
zug, der ihre Sicherheit 
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garantiere und damit ihr 
Sicherheitsgefühl in die
sem Staate stärke . 

Den Ausführungen von 
Rudo lf-Heger \rurde aus 
zwei Gründen widerspro
chen. Zum einen sei es 
nicht Ziel des Freihei~s
entzugs zu sühnen, sondern 
eine Resozialisierung des 
Täters zu ge\olährleisten, 
wie es im Strafvollzug~
gesetz expliz1t niederlegt 
sei. Zum Z\.reiten sei die 
Frage zu klären : "\.Jas ist 
kriminell , was bedeutet 
Schuld? " Ob Eigentumsde
I inquenz in Form von Dieb
stählen oder Einbrüchen. 
die mit Freiheitsstrafen 
geahndet würden, nicht we
niger kriminell und sozi
alschädlicb seien als so
zialakzeptierte Formen 
der Wirtschaftskriminali
tät, die den Staat um Hil
Iionen schädigten? Diese 
Form der Kriminalität fal
le jedoch meist durch das 
Netz der Strafverfolgung. 
Darüber hinaus könne der 
Schuldgedanke nicht ohne 
weiteres aufrechterhalten 
werden, da kriminelle Kar
rieren durch soziale De
terminanten vielfach gE·
radezu vorprogrammiert 
sind und man von einer 
persönlichen Schuld des 
Täters nicht uneinge
schränkt sprechen könne. 

Penningsdorf gab zu be
denken, daß das Strafge
setz im Gegensatz zum Ju
gendgerichtsgesetz, das 
viele ~öglichkeiten einer 
alternativen Sanktionie
rung bereitstelle, in sei
nen Auslegungsmöglichkei
ten zu rigide und deshalb 
reformbedürftig sei . \.Jei
terhin sei die gerichtli
che Praxis änderungsbe
dürftig : So sei die Tr~n
nungvonGericht und Voll
zug ungünstig für die \.rei-
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tere Beurteilung des 
Straftäters: Der aburtei
lende Richter sollte auch 
derjenige sein. der über 
eine bedingte Entlassung 
des Gefangenen entschei
det, da dieser den Fall 
am besten kenne . Außerdem 
sollten Sachverständige 
vor Gericht nicht nur bei 
Kapitalverbrechen zu Rate 
gPzoge>n \"erden. sondern 
eine SPurteilung der Ver
antwort] ichkei t des Täters 
sei auch bei weniger 
schweren Delikten für ei
ne gerechtere Strafpraxis 
von Belang. In diesem Zu
sammenhang wurde auch auf 
die unzureich~nde Ausbil
dung der Juristen vor al
lem aber der Richter und 
Anstaltsleiter hinge\olie 
sen. Ihnen fehle es an ei
n7r fundierten pädügo
glsch-psychologischen und 
kriminologischen Ausbil
dung, die jedoch für die 
Praxis unbedingt erforder
lich sei. 

Viele Fragen um eine 
kriminalpräventive Sozi
alpolitik konnte in anbe
tracht der Kürze der Zeit 
nur angerissen \-'er den. 
Eingkeit bestand darin, 
daß die Programme der Par-

. teien und der Landesregie
rung unfangreich und viel
versprechend seien, daß 
jedoch abgesehen von ei
nigen kleinen Schritten 
der Reform der Strafvoll
zugspraxis, sehr t...•enig re
alisiert werde. Io Ver
gleich zu anderen Staaten 
\"ie den USA . den Skandina
vischen Ländern oder auch 
den ~iederlanden seien in 
Deutgehland ein Trend zum 
Konservativismus und zu 
wenig Mut zum Experiment 
zu beobachten. 

Ende 
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Die Hauptfrage unserer 
Untersuchu~g lautet : Wel
che Wirkungen haben die 
verschiedenen Vollzugs
maßnahmen der JVA Tegel 
auf das Rückfallverhal 
ten? 

Das Rückfallverhalten 
wird dabei durch die of
fiziell erfaßte erneute 
Straffälligkeit bestimmt 
{Auszüge aus dem Bundes
zentralregister) . 

Unte r Vollzugsmaßnahmen 
verstehe n wir zweierlei : 
Erstens alle wissenschaft
lich begründeten Bemühun
gen d e r Anstalt, die Rück 
fallkriminalität zu ver
ringern. Dazu gehören z . B. 
das schulische und beruf
liche Ausbildungspro
gramm, die psychothera
peutische Behandlung, Lok
kerungs- undFreigangsmaß
nahmen . 

Zweitens anstaltsbe
dingte Einflüsse auf die 
Rückfallkriminalität , die 
sich hauptsächlich aus dem 
Sicherheitsgedanken von 
Haftanstalten ergeben . 
Entsprechend der krimino
logischen Literatur und 
unserem eigenen theoreti 
schen Verständnis wird 
man hier auch an die fol 
genden Merkmalsbereiche 
denken : Die Qualität der 
Beziehung zwischen Insas
sen und Anstaltsmitarbei
tern, die Beziehungen der 

Insassen untereinander 
und die Bereitschaft der 
Insassen, an kriminali
tätsverringernden unter
stützenden Maßnahmen der 
Anstalt teilzunehmen. Di e 
wissenschaftliche Grund
hypothese heißt, daß Maß
nahmen, die in erster Li

.nie an einem Verwahrvoll 
zug orientiert sind, un
günstige Rahmenbedingun
gen für eine Resoziali 
sierung im Strafvollzug 
schaffen . 

In jüngerer Zeit vmrden 
nun Bedenken und Vorwürfe 
gegen die Anlage und eini
ge Durchführungsbedingun
gen der Untersuchung ge
äußert. Wir beziehen uns 
hier auf die Mitteilungen 
der Insassenvertretung 
des Hauses III/E . 

Der erste Vorwurf lau
tet, die Berliner Projekt
mitarbeiter hätten nahezu 
allen Insassen, die an der 
Untersuchung teilgenommen 
haben, zugesagt, "daß die 
Auswertung der Testunter
lagen und Fragebogen un
bedingt "anonym" geschieht 
und keinerlei personenbe
zogene Daten über die 
Teilnehmer gespeichert 
werden" . Richtig ist, daß 
die Auswertung der Daten 
ohne Name geschieht : Im 
Computer, der die Rechen
arbeiten durchführt, wer 
den keine Namen gespei 
chert . 
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Falsch ist, daß nahezu 
allen Insassen zugesichert 
wurde, daß keinerlei per
sonenbezogene Daten über 
die Teilnehmer gespeichert 
würden : 

Auf allen Testunterla
gen, die bis Apr il 1981 
in Freiburg. eintrafen , 
sind die Namen und Vorna
men sowie das Geburtsdatum 
des Teilnehmers festge 
halten. In der Rege l wur
den diese Daten vom Teil
nehmer selbst auf die Fra
gebogen geschrieben, i n 
den übrigen Fällen von 
den Berliner Projektmit
arbeitern . Die Daten wur
den nicht in den Rechner 
eingegeben . 

Im April 1981 wurden 
i n Ber lin neue studenti
sche Mitarbeiter einge
stellt . Dabei kam es of
fensichtlich bei einigen 
Mi tarbei tern in Ber lin zu 
dem Mißverständnis , daß 
die Namen der Unter su
chungsteilnehmer in Frei
burg nicht benötigt wür 
den. Diese Mitarbeiter 
haben den von ihnen gete
steten Insassen auch ent
sprechende Zusagen gege
ben . Im Mai 1981 haben wir 
dieses Mißver ständni s be
merkt . Es fand dann am 
22 . Mai inBerlin eine Be
sprechung zwi schen den 
Freiburger Projektleiter n 
und den Berliner Mi tarbei
tern statt, in der den 
Berlinern Mitarbeitern 
aufgetragen wurde, daf ü r 
zu sorgen , daß alle Zusa
gen eingehalten werden . 

I DER LI CHTBLICK I 



Datenschutzbeauftragter prüft 
Untersuchung in Tegel 

AufnahmE!-Mitteilungen angeblich ohne Einwilligung ausgewertet 

Seil über 1wei Jo~hren erlaßt dac; ~tax-1 im Haus rv der Tegeler Anstalt ausW1rJ.:t. Sie 
Planck-ln,litut für au,J;indhchPs und interna- eriaßt di!fÜr nicht nur Dilten der dort inhaf
Uonales Sirairecht im Rahmen einer Langzeit-

1 
tierten Gefangenen, sondern zum Vergleich 

studle im Auftrdg de\ S!'nats Daten von Ge- auch Angaben tiber Gefangene> 10 anderen 
Iangenen in der lfallan~talt Tegel. Jel71 be- Teilanstal:en. Ausgewertet werder: dafür auch 
~ch:lfllgl ~ich df•r Berllnf'r Dat~nschulzbeaul- die ·sogenannten Aufnahme-Mitteilungen, die 
tragte mll dt!m Projekt: r.eiangene hallen außer Angaben uber die Ge!angen~n auch Da
sich beschwert, daß person~>nbezogPne Daten ten von Angehödgen oder sonstigen Kontakt
von Ihnen und von Anqcbörigen ohne die er· personen enthalten. 
iordetli<'bP. Einwilligung an das ln<;Utut wel- Der Datenschutzbeauftragte unlP.rsucht zur 
tergegeb(>n worden seien. Zeit, welche Unterlagen das MP! überhaupt 

Das MPJ unh :sucht m der Lanqzeitstudie ~u:.we~t~n kann, die Zulässigkelt der ~aten
w!e steh der so~ialthe•apeuttsche Strafvollzug uberrmtt.ung und was tm Endeffekt rntt den 

gesammelten Daten geschieht. Untersuchen 
kann er den Fall allerdings nur von der Hart· 

Gustav·Radbruch-Stiftung 
half 60 Straffälligen 

Die Gustav-1~.1dhru<'h·Siirtung, die Bürg
s<:ha!lPn für I lo~tlllnq" un<l deren Schuldenre
!Juilerung ubt rnhnmt, hal seit ihrer Gründung 
vor drei Jahren liO D<~rlchensantrline bewil
llnt. lnsnesnrnl h!stlcn :!62 Glaubirrer von den 
bO Stro~(f;slliqen Sumrnf'n in d•~r Gesamthöhe 
von I 020 til3 M<Hk gefordert, durch Ver
qletchsvcrhandlunqen wurde die Gesamtsum
me auf rund 439 000 Mark rf!du~iert. Durch
schnittlich konnten die ßetriige um 57 Prozent 
vermindert werden. Die Stiftunq arbeitet mit 
dN Sparkasse zusammen und ermöglicht 
durch BOrqscha(tt"!n bis zu 10 000 Mark die Be
willigung eines Umschuldungsdarlehens, so-

' 

lern der Glaubiqcr aul einen Tell der Forde
runqen Vt!rzic'htct. Nach Feststellung von Ju
s.llzsenalnr Mt•yer bt die Zahlungsmoral der 
Betroffenen bisher qut. Nur in einem Fall 

1 mußte die Stiftung b1sher als Burge einteeteiL 

anslall aus. für eine Oberpn.ifung Im MPJ in 
Freiburq ist das Stuttgarler Innenministerium 
zuständig. 

Fest steht bisher nur, daß die Aufnahme
Mitteilungen einer Gruppe von Teilnehmern 
an der Studie ohne Einwilligung ausgewertet 
wurden, ob bei den restlichen Gef<mqenen 
eine Einwilligunq vorlaq, ist unklar. Nicht 
endgültiq geprüft ist auch, ob die Daten der 
Gefangenen unte,- Umstanden ohne Einwilli
gunq erlaßt werden konnten. Justizsenator 
Scholz hatte schon auf eine Kleine Anfraqe 
des FDP-Abqeordneten Kunze am 16. Juli un
ter anderem auf das Strafvollzuasgesetz hin
qewiesen. Dort heißt fS, daß in zu~Pmm"n"r
hei: mit den Einrichtungen der Forschung der 
\ "ollzuo wiss<>nschafllich fortentwickelt unrl 
rlie Erk~nnlnisse für Zwecke dN Strafrech:s
pOege nutzbar gemacht werden sollten. 

Auf Anfrage hieß es ae~tern in der Justiz· 
Yerwaltung. cias MPI habe sich verpflichte~. 
Aklenbcstandteile sowie ·Informationen zu 
anonvmisieren und Unbefugten nicht zugäng
lich zu machen. Einiqe Gefangene haben jetzt 
ihre weitere TeilnahrnP an der Untero;uchunq 
ab9elehnt und vom MPI die Löschung ihrer 
Daten verlangt (Tsp} 

Zwei Gefangene nutzten die 
Theateraufführung zur Flucht 

Gruppe aus P1ötzensee spielte im Bethanien - Am Abend wieder geiaßt 

.. Ein schwerer RUckschlag für ein Resozlali- Die beiden 'flüchtigen halten zusammen 
sierung!>·Projekt" und "Wir sind c1lle ent- mit einem dritten Täter im Juni 1979 ein 
t;iuschtü waren in der Senatsjustizverwaltung Charlottenburger Postamt überfallen und 
gestern die ersten Kommentare dU[ die Flucht t 1 000 Mark geraubt. Sie hatten den Kassierer 
zweier Gefangener d<'r Justizvollzugsanstalt im Schalterraum mit einer Pistole bedroht und 
Plötzensee. Der 22jährige Bemd Aßmann und ; außerdem erklärt, in eine r mitgeführten Pla
der 21j:ihrige Uwe Kukut.: nut7len den ihnen 1 stiktüte befinde sich eine Bombe, die sie im 
gewährten Ausgang 1.um ScbüleTUteatertref- Falle der Weigerung zünden würden. Alle 
ien, wo sie mit sechs Mitgefangenen ein drei waren wenig später gefaßt worden, nach
selbst geschriebPn!'o; Stück aufgeführt hallen, dem ihr Komplize einen schweren Unfall ge
zur Flucht. Sie konnten am Abend in einem habt hatte. Die Polizei hatte im Krankenhauo; 
ZehJendorier Selbstbedienungsladen wieder gewartet, bis die anderen 'ZUli1 Besuch dort er
getaUt wPrden. schienen. Aßmann und Kukuk müssen noch 

.Zwischendurch glbt's Mittag• hieß das bis 1986 in Haft bleiben. 
Stück, mit dem die Gruppe engagiert und kri· 
!l~ch auf tlie Verhliltni,.sc im .Kna-.:: hmwei
scn wollte. Aßmann und Kukuk spielten ge
stern nachmlli<Jq 1m Bc~h<tnten in Kreuzberg 
rhre RoiJP wie gewohnt. ;-.;ochdem man sich 
anschiteilend zum Essen in l'inem Restaurant 
qetroff~n hatte, wur für 21 Uhr 30 die Rück
fahrt anq<!!>i!IZL I!imge sa!l(•n schon im Bus, es 
qab, wie Just1zpn~ssm•prechcr Horstmann ge
stern santc. eine c~\\ as unubersichtliche Si
tudlion. ba rannten nie zwei plötzlich davon, 
und den Sllchs Voll:t.ug!>bctJmtcn, dll' die Thea
tertruppe bewachten, g~~lang es nicht, den bei
den in den Kreuzbarger Straßen und Hinter
höfen zu folgen. 
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Den Laien-Schauspielern war in Presse- und 
RundJunkkritiken großes Können bescheinigt 
wordea Ihnen war es vor allem darum gegan
gen, die .zweite Ordnung im Gefängnis". je
nes von den Gefangenen selbst aufgebaute 
System der Hierarchie, der gegenseitigen Un
terdrückung, auf die Bühne zu bringen, um so 
Bewußtsein bei ihren Mitinsassen und auch in 
einer weiteren Offentliehkeil zu schaffen. Al
lerdings, so hatten Mitgl~eder der Gruppe im 
Rundfunk gesagt, werde das. was man s!'lher 
vorführe, von den eigenen Leuten nicht ge· 
lebt; die meisten hätten sich durch das Stück 
nicht verändert. (Tsp) 
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23 BEOBACHTUNGSKANZ 
aßt die n.~rarhe '"l-weslfäll• 

ten bauen 10 denen Stra!g 
s1nd. Die Vvachturme aus 
ten für Maschinenwetten a1 

Flucht von Gefangenen 
Wir lasen in Nr. 10 857 die Meldunq ", 

Gefanqene nutzten die Theaterauffilluung 
!'lucht" und die Glosse .Das Stück. Uns!'c 
heit" von Günter Matthes. Der Tagesspi 
in seinem "Bericht und Herr Mallhes hä 
auch etwa folgendes schreiben können .• 
Gruppe von jugendlichen Langstrafern 
Plötzensee erarbeitet über ?;Wei Jahre hin 
ein Theaterstück, das ihre eigene Situs 
und ihr eiqenes Verhalten unter die l 
nimmt. Unerwa:let findet ihre Arbclt A 
kennunq durch eine Einladunq zum Sch• 
theatertreffen 1981 in Berlin. Das Stück 
einiqe ::vlale in Plötzensee für dle Mltgefa 
nen aufgeführt. Deren Reaktionen bestät 
die Laienschauspieler in der Ridlligkeil 
Aussaqen und bestärken ihren Mut. mit il 
Stück an die Offentlichkeit zu g~hen. Be 
die erste Aufführung des Stückes außer 
des Gefängnisses in einem Kreuzherger 
qendfreizeitheim zeigt, wie sehr Probleme 
qendlicbe,- hinter Gittern auch Problem~ 
qendlicher Kreuzherger sind. Gl~chzelti~ 
fahren die Laienschauspieler und ihre Be 
ter ein Stück aussichtsreicher Resozlal 
runq: Vertrauen schafft Selbstsic!1erheit, 
trauen bewirkt Verantwortlichkeit für 
einzelnen und für die Gruppe. Es folgen 
Eröffnunq des Theatertreffens mil Ube 
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zum Swckorers VC''l 4 iO 000 Mark 
Justrz in ote \ol;:~ue " von Haltanstal· 

1gene au5 der T,.r•otszenE untergebracht 
'' und Panzergl,as Sl•1c! rnrt Schießschar· 
?rüste• Foio: dpa 

cbunq einer Urkunde und beqleitete Besuche 
von Aufführungen anderer teilnehmender 
Theaterqruppen. Höhepunkt der Erwartung 
und der enormen Anspannunq dieser Tagl'" Ist 
die erfolqreiche Aufführunq des eigenen 
Stückes am 11. Juni in der Thomaskirche am 
Mariannenplatz. Die Leistung dieser Gruppe 
bestätiqt die Arbeit und da~ Enga9ement in 
der Juqendstrafanstalt. Ziel dieser Arbeit 
kann aber nur sein, daß sich junge Gefangene 
auch außerhalb der Mauern in Arbeit und 
Freizeit üben und bewahren lernen. Solches 
Lernen erfordert jedes Mal Anstrengung und 
Entscheidung, in das Gef!l.nqnis zurüc.kzukeh
ron. Diese Anstrenguno haben Uwe und 

"1 Bernd, die vorher regelmäßig mit dr r Gruppe 
t' zurückqeqanqen waren, an diesem Abend 

nicht geschafft. Das ist enttäuschend für alle 
Beteiliqten, sicher vor allem für Üwe und 
Bernd. Wir alle kennen die Schwierigkeit, un
sere eiqenen Ansprüche zu leben Und unser 
Verhalten entsprechend zu verändern. Waru."U 
erwarten wir von Strafgefangenen mehr als 
von uns selbst?" 

Rotraut Llndenberger, Berlln-Nlkolas
see, Beirätin an der Jugendstrafanstalt 
Plötzpnst>e, Christlau Maechler, Berlln
Charlottenburg, ev. Pfarrer an der Ju
gendstrafanstalt Plötzensee 

Lebenslängliche dürfen 
hoffen: Justizminister 

rüfen Gnadengesuche 
Verantwortliche ziehen Konsequenz aus BGH-Urteil 

Harnburg (dpa) 
Manche der fiber 900 zu lebenslangen 

Freiheitsstrafen Verurteilten ln der Bun
desrepubllk dürfen hoffen: in vielen 
Bundesländern werden die Strafen und 
mOgilche Gnadenerweise fiherprtlft. Wie 
eine Umfroge der Deutschen Presse
Agentur ergab,ziehen damit mehrere Ju
&tizmlnlster der Länder die Konsequenz 
aus elnem tflngsten Urteil des Bundesge
richtshofes (BGH). 

Dieser hatte festgestellt, daß nicht je
der Mord mit leben:;langer Freiheitsstra
fegesühnt werden müsse. Falls der Täter 
aus großer Verzweiflung, tiefem Mitleid 
oder ~gerechtem Z?rn• getötet habe, ge
biete das fn der Verfassung verankerte 
Obermaßverbot eine Freiheitsstrafe von 
drei bis 15 Jahren anstelle lebenslanger 
Haft. 

Nordrhein-Westfalens Justlzmini-
sterin lnge Donnep läßt zur Zelt unter
suchen, ob lebenslange Haftstrafen ge
kürzt oder erlassen werden können. Sie 
kündigte an, möglicherweise entspre
chende Gnadenerweise beim Minister
präsidenten anzuregen. Auch das nie
dersächslsche· Justizministerium will 
diese Mögllchkeit für sein Land prüfen. 
Ein Sprecher des hesslschen Justizmini
steriums teilte mit, das BGH-Urteil wer
de bei Gnadenverfahren .in dem einen 
oder an.deren Fall nicht ohne Einfluß 
bleiben•. Allerdings hätten die besonde· 
renUmstände der Tat im Gnadenverfah-

ren auch bisher schon eine Rolle ge
spielt. 

Die Justizministerien in München, 
Stuttgart und Mainz wollen erst nach 
Vorlage der vollständigen BGH-Urteils
begn.indung feststellen, ob in Einzelfäl
len ein Gnadenverfahren etngeleitet 
werden soll. Harnburg will untersuchen, 
ob aus der lebenslänglichen Haft die .al
ternative Strafandrohung" -eine zeit
lich begrenzte Freiheitsstrafe- werden 
kann. Die Möglichkeit vorzeitiger Be
gnadigungen solle ebenfalls überprüft 
werden. ln Bremen und Sc:hleswig-Hol
stein gibt es nach Auskunft der Justizbe
hörden keine Fälle, bei denen eine Be
gnadigung in Frage kame. 

Im Saarland werden Gnadengesuche 
für die gegenwärtig 20 "Lebenslängli
chen" in den Strafanstalten nach Aus
kunft des Justizministeriums auch küni
tig .in der bisherigen Weise geprüft". 
Das BGH-Urteil habe darauf bisher kei
nen Einfluß genommen. Die kürzeste 
Frist, die ein zu lebenslanger Haft Ver
urteilter hinter Gittern sitzen mußte, 
war bisher im Saarland zehn Jahre und 
zwei Monate. Der Berliner Justizsenator 
betonte, Begnadigungen lägen außer
halb des Rechts, einen Anspruch darauf 
gebe es nicht. Deshalb könne auch nicht 
beschlossen werden, künftig früher als 
bisher .Lebenslängliche" zu begnadi
gen. Es gebe jedoch Bestrebungen, le
benslange Haftstrafen zur Bewlihrung 
auszusetzen. 

Nicht zwingend lebenslang 
BGH: Auch bei l\ford zeitlich begrenzte Strafe möglich 

Von unserer Mitarbeiterin Ursula KIHtpp 

KARLSRUHE. 9. Juli. Liegen für 
einen Mord besondere Umstände vor, 
muß der Täter nicht mehr grundsätzlich 
zu lebenslanger Freiheitsstrafe verur
~cilt werden. Zu d!esem Grundsatzurteil 
des Bunde$gerichtshofs kam es durch 
den Fall eines türkischen Gastarbeiters, 
der seinen Onkel in einem Lokal er
schossen hatte, als dieser mit Landsleu
ten beim Kartenspiel !>aß. Der Onkel 
hatte die Ehefra'u des Talers vergewal
tigt, ihn selbst bedroht und beleidigt. 
Die Schwierigkeit des Falles lag darin, 
daß der Tatbestand der heimtückischen 
Tötung nach Meinung des Gerichts er· 
füllt war, dies aber eine Verurteilung zu 
lebenslanger Haft zwingend nach sich 
zieht (Paragraph 211 StGB). Das Land
gericht Münster hatte gegen den Türken 
das entsprechende Urteil verhängt. 

Dieses SI :·afmaß erschlrn dem Vierten 
Strafsenat des Bundesgerichtshofs un
verhältnismäßig hoch. Er legte dem 
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Großen Senat dle Frage \'Or, ob im kon· 
kreten Fall der Vorwurf de!' heimtücki
schen Tötung nicht zu \'erneine:'l s.-:. 
Der Senat entschied, daß d('r Täter zwar 
wegen Mordes zu verurteilen 1st. der 
Richter aber trotzdem die lebenslange 
in eine zeitlich begrenzte Fre!heitsstrafe 
umwandeln könne; diese darf allerdings 
nicht unter drei Jahren !tegen. Mit die
sem Grundsatzurteil reag1erte der Bun
desgerichtshof auch auf einen Entscheid 
des Bundesverfassungsgericht::> ,·on 
l97i'. Hier wurde die Verfassungsmäßig
keii. der leben!>langen Freiheitsstrafe bei 
Mord zwar bejaht. ihre zwingende Vor
schrift jedoch beslritten. Das Verfas
sungsgericht hatte damals eine flexible 
Handhabung empfohlen. welche die 
Verhältnismäßigkelt von Schuld unci 
Strafe bel'ück:;ichtigt. Der Bundesge
nchtsho! hatte bi:< dahm den Gesetze!.· 
text re~triktivcr ausgelegt. {Aktenzei
chen 65 St 1 81). 
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Der zweite Vorwurf lau
tet, es seien bei der fi 
nanziellen Vergütung für 
die Testteilnahme "Unre
gelmäßigkeiten" vorgekom
men- und in diesem Zusam
menhang Nachzahlungen, 
"wenn auch nicht in der 
ursprünglich vorgesehenen 
Höhe", geleistet worden. 

Richtig ist, daß alle 
Gelder, die dem damaligen 
leitenden BPrliner Mitar
beiter für die Vntersu
chung überwiesen wurden, 
auch für die Untersuchung 
ausgegeben wurde . Richtig 
ist , daß Nachzahlungen ge
leistet wurden. Die Höhe 

··der Nachzahlung entsprach 
dem zugesagten Betrag von 
DM 7,50 für die Bearbei
tung eines Satze~ von 
Testbogen. 

Als dritter Punkt wird 
angesprochen, daßwir über 
alle Insassen der JVA Te
gel die Aufnahmemitteilun
gen (sog . A- Bogen) erhal
ten . Das stimmt . 

Auf dem A-Bogen stehen 
Informationen, die zur 
Auswahl der für die Unter
suchung in Frage kommenden 
Insassen benötigt werden: 
EinliPferungsdatum , Straf
dauer, Straftat, Aufent
haltsort in der JVA Tegel, 
Entlassungsdatum . Diese 
Informationen werden für 
die möglichen Untersu
chungsteilnehmer auf eine 
Karteikarte, auf der auch 
der Name, der Vorname und 
das Geburtsdatum des In
sassen stehen, übertragen . 
Die Namen und Anschriften 
von Kontaktpersonen wer
den nicht übertragen . Der 
A-Bogen wird anschließend 
mit dem Reißwolf vernich
tet . 

Der v i erte Punkt \"endet 
sich gegen die Auswertung 
von Gefangenenpersonalak
ten . Im Rahmen unserer 
Studie wurden und werden 
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keine Gefangenenpersonal
akten ausgewert~t . 

In dem Bericht der In
sassenvertretung heißt es 
zusammenfassend, daß da
tenschutzrechtliche Be
stimmungen verletzt wür
den. 

Dies ist nach unserer 
Auffassung nicht der Fall . 
vJir haben dem Berliner Da
tenschutzbeauftragten, der 
Vorsitzenden des Anstalts
beirates der JVA. Tegel und 
dem Vorsitzenden des Voll
zugsbeirates geschrieben, 
daß wir gerne alle Infor
mationen zur Verfügung 
stellen, die für eine un
abhängige Beurteilung er
forderlich sind. 

Der Berliner Daten
schutzbeauftragte be
schäftigt sich gegenwär
tig mit dieser Angelegen
heit. 

Datenschutz gilt 
nicht für Inhaftierte 

Die Weitergabe von personenbezoge· 
nen Daten von Inhaftierten der Strafan
stalt Tegel an das Max-Planck-Institut 
steht in Obereinstimmung mit dem Ber· 
Iiner Datenschutzgesetz, erklärte Sena· 
tor Scholz auf Anfrage von Jürgen Kun
ze (FDP) . Es sollten aber ,Gespräche mit 
dem Datenschutzbeauftragten über die 
rechtliche Prüfung dieses Vorgangs er· 
folgen. 

:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Am 16 . Juli 1981 fand 
auf Anregung des zentralen 
Tonstudios der JVA Tegel 
eine Diskussion zwischen 
Insassenvertretern, der 
VorsitzendendesAnstalts
beirates der JVA Tegel, 
Vertretern des Senators 
für Justiz, dem Anstalts
leiter, einem Vertreter 
der Therapeuten von Haus 
IV, einem Vertreter der 
Lichtblick-Redaktion und 
Vertretern des Max- Planck
Instituts statt . 

16 

Auf dem Hintergrund 
der Bedenken und Vorwürfe, 
die von der Insassenver
tretern zum Datenschutz
bereich geäußert wurden , 
gab die MPI - Vertretung 
die folgende Garantie : 

Alle Daten werden streng 
vertraulichbehandelt, das 
heißt : Es werden keine Da
ten an andere Personen 
oder Institutionen gege
ben. Die Daten dienen aus
schließlich der wissen
schaftlichen Untersuchung 
des Max-Planck-Instituts . 
Eine individuelle, perso
nenbezogene Auswertung 
findet nicht statt . Nach 
dem Abschluß der Datener
hebung werden alle Infor
mationen, die eine perso
nenbezogene Identifizie
rung der Untersuchungsda
ten ermöglichen, vernich
tet . 

Es wurde ferner verein
bart : 
1 . Es tverden nur noch die 

A-Bogen derjenigen In
sassPn an die Berliner 
Projektmitarbeiter ge
geben, die als mögli 
che Untersuchungsteil
nehmer in Frage kommen 

2 . Name und Anschrift von 
Kontaktpersonen werden 
vor der Weitergabe des 
A- Bogens an das MPI von 
der Anstalt unkennt
lich gemacht . 

3 . Auf den Fragebogen wer
den personenbezogene 
Daten (Name , Vorname, 
Geburtsdatum) rückwir
kend unkenntlich ge
macht . 

Wir hoffen, daß die 
Diskussion mit dazu bei
getragen hat, bestehende 
Bedenken gegen die Teil
nahme an der Untersuchung 
zu beseitigen . 

Dipl . Psych . Hartmut Dinse 
Dr. Rüdiger Ortmann 
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R E C H T S G U T A C H T E N 
ZUR AUSLEGUNG DES § 42 STRAFVOLLZUGSGESETZ , INSBESONDERE 
ZUM VERLUST DES FREISTELLUNGSANSPRUCHES DURCH Drszr
PLINARMASSNAHMEN 

§ 42 StVollzG gewährt 
dem Gefangenen, der ein 
Jahr lang zugewiesene Tä
tigkeit nach § 37 oder 
Hilfstätigkeiten nach§ 41 
Abs. I S. 2 StVollzG aus
geübt hat, einen Freistel
lungsanspruch von 18 Werk
tagen. 

Diese Regelung ist eine 
Folgerung aus der Anglei
chung des Arbeitslebens in 
der Anstalt an das norma
le Arbeitsverhältnis im 
freien Leben und damit 
letztlich ein weiterer be
grüßenswerter Schritt zur 
Realisierung des Resozia
lisierungsauftrages des 
Strafvollzugsgesetzes . 

Denn ähnlich wie der 
freie Arbeitnehmer bedarf 
auch der Strafgefangene, 
der einem vom Gesetz in § 
42 bestimmten Zeitraum ge
arbeitet hat, der körper
lichen und seelischen Erho
lung. Die Regelung dient 
jedoch nicht allein der 
Erhaltung bzw. Wiederer-

langung der Arbeitskraft, 
sondern erscheint auch 
deswegen geboten, um die 
Fähigkeiten des Gefange
nen für die soziale Ein
gliederung zu stärken (BTD 
7/918, 7 I; Calliess/Müller 
Dietz, Strafvollzugsgesetz 
2. Aufl. 1979 Anm. 2 zu 
§ 42 StVollzG). Seit I. I. 
1980 ist nunmehr der Frei
Stellungsanspruch Rechts
anspruch des Gefangenen, 
was sich insoweit zwei
felsf;rei aus dem Wort "be
anspruchen" in § 42 Abs. I 
2. Halbs. ergibt. Nach der 
Verweisung des Gesetzge
bers (vgl. BTD 7/918, 71) 
auf das Bundesurlaubsge
setz (BGBl . I S. 2 ff 1963 
in der Fassung des Geset
zes vom 29.10 . 74 BGBl . I 
S. 2879) ergibt sich die 
Gültigkeit des letzteren 
damit auch für den arbei
tenden Strafgefangenen . 

Mit der Ausgestaltung 
des § 42 StVollzG als 
Rechtsanspruch des Gefan
genen ist damit begriffs
notwendig bereits ein Er
messensspielraum seitens 
der Vollzugsbehörde aus
geschlossen, welcher gern . 
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§ I 99 Abs. I Nr . StVollzG 
bis 31 . 12 . 1979 noch gege
ben war . Der Freistel
lungsanspruch im Sinne des 
§ 42 StVollzG ist damit 
str eng von der Urlaubsre
gelung in den§§ 13, II 
und 14 StVollzG zu unter
scheiden . Zwar gilt z .B. 
§ 14 StVollzG füralleUr
laubsarten und somit auch 
für den Freistellungsan
spruch, der objektiv be
trachtet, ja auch einen 
Urlaub darstellt und des 
halb auch verschiedentlich 
als Arbeitsurlaub bezeich
net wird . Jedoch ist die 
Freistellung Nach § 42 
StVollzG begrifflich schon 
etwas anderes als der Ur
laub im Sinne der Regelur
laubsvorschriften. Frei
stellung ist demnach als 
ein beschäftigungsloser, 
durch fortgesetzte Zahlung 
von Arbeitsbezügen gekenn
zeichneter Zeitraum,_ den 
der Strafgefangene unter 
Zubilligung größtmöglicher 
Freiheit für die Wieder
herstellung seiner Ar
beitskraft, seelischer 
Erholung und Wiederein
gliederung in die Gesell
schaft nutzen soll. Wie 
letztlich jedoch dieser 
gesetzlich verfügte An
spruch zu nutzen ist , 
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hängt 
zelnen 
seiner 
chen 

sehr wohl vom ein
Strafgefangenen, 

Führung und ähnli
Umständen ab und 

liegt insmveit imErmessen 
der Anstaltsleitung. Für 
die einzelne Ausgestaltung 
des Freistellungsanspruchs 
gelten insoweit die Rege
lungen der § § I I, 13, I 4 
StVollzG entsprechend. 
Damit ist es imEinzelfall 
also durchaus denkbar, daß 
der Freigestellte seinen 
solchermaßen envorbenen 
"Urlaub" in der Haftan
stalt verbringt. Die Ent
scheidung über die nähere 
Ausgestaltung des Frei
stellungszeitraumes liegt 
damit im pflichtgemäßen 
Ermessen der Vollzugsbe
hörde. Allerdings scheidet 
eine Anrechnung von Arrest 
auf diesen Freistellungs
zeitraum mangels Unverein
barkeit der unterschiedli
chen gesetzlichen Voll
zugsziele schon begriffs
not\vendig und von vornher
ein aus. Hinzu kommt, daß 
der Ermessensspielraum der 
Vo l lzugsbehörde durch ei
ne vielfältige Rechtsspre
chung zum Regelurlaub da
hin eing~engt worden ist, 
daß jedenf?lls bei einer 
Entscheidung, die den 
Grundsätzen einer pflicht
gemäßen Ermessensauslegung 
genügen soll, auf alle Um
stände . des Einzelfalles 
abgestellt werden muß und 
allein der Umstand der 
Verhängung einer Diszipli
narmaßnahme nach § 103 St 
VollzG für sich allein be
trachtet keineswegs einen 
Automatismus dergestalt 
bewirkt, daß einem Straf
gefangenen dann ohne wei
tere Prüfung ein Urlaub 
allein aus diesem Grunde 
versagt werden könnte 
(vgl. insbes. LG Hamburg, 
Vollz. 14/47, ZfStrVO/SH 
77/15; wie auch die wei
tere Nachw. : LG Harnburg 
Vollz. 55/77, ZfStrVO/SH 
78/5; OLG Saarbrücken Ws 
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415/77, ZfStrVO/sh 1978/5; 
LG Hamburg, Vollz . 16/77, 
ZfStrVO/SH 78, 4; OLG Mün
chen I Ws 53/79 ZfStrVO/SH 
1979/25 und OLG Frankfurt 
3 Ws 16/77, ZfStrVO/SH 
1977 I 11). Ist aber bereits 
bei § 13 StVollzG die An
ordnung einer Disziplinar
maßnahme jedenfalls nicht 
allein ausreichend, um ei
ne ablehnende Ermessens
entscheidung bezüglich der 
Ausgestaltung des Urlaubs 
zu begründen, so muß dies 
erst recht dort gelten, 
wo vom Gesetzgeber her der 
Strafvollzugsbehörde gera
de kein Ermessensspielraum 
eingeräumt ist. Mit der 
Regelung ab 1.1.1980 ist 
damit unvereinbar die VV 
Nr . 1 zu § 42 StVollzG. 
Dementsprechend ist auch 
die VV Nr. 2 Abs. 3 S. 2 
dahingehend zu ändern, daß 
das "kann" durch "muß" er
setzt wird. 

Zudem ist die Aufzäh
lung der Arten der Diszi
plinarmaßnahmen nach§ 103 
StVollzG nach ganz herr
schender Lehre abschlie
ßend (vgl. Calliess/Nüller 
Dietz aaO RdNr. I zu§ I 03 
StVollzG), eine Erweite
rung also somit unzuläs
sig. Damit ergibt sich die 
Unzulässigkeit einer Ur
laubssperre als Diszipli
narmaßnahme und somit, -
da hier Urlaub im weiten 
Sinne zu verstehen ist - , 
auch eine Freistellungs
sperre durch Disziplinar
maßnahmen aus diesem Ge
sichtspunkt bereits zwin
gend aus dem Gesetz. Dies 
hat die Rechtsprechung be
reits relativ früh erkannt 
und auch so entschieden 
(vgl. LG Harnburg ZfStrVO 
1977 43, 15) . Nichts an
deres kann aber gelten, 
wenn durch den Arrest, der 
ohnehin die schärfste al
ler Disziplinarmaßnahmen 
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nach § 103 StVollzG dar
stellt, grundsätzlich ei
ne Verwirkung der bis da
hin erworbenen Freistel
lungsansprüche nach § 42 
StVollzG durch Arrestvolt
ziehung eintreten würde. 
Denn eine derartige Rege
lung hätte sowohl Charak
ter als auch Wirkungen 
einer zusätzlichen Diszi
plinarmaßnahme, t-relche je
doch nach dem vorab Ausge
führten unzulässig ist. 
Berücksichtigt man weiter
hin die durch Statistiken 
(vgl. z.B. die Untersu
chung von Nährich. Praktik 
und Problematik der Haus
strafen im Strafvollzug, 
Köln 1974) nachge\viesene 
Tatsache, daß bestimmte 
Anstalten Disziplinarmaß
nahmen in Form von Arrest 
unverhältnism~ßig häufig 
verhängen, so \väre damit 
der Strafvollstreckungs
behörde eine Höglichleit 
der Verhinderung j eglieben 
Freistellungsanspruchs in 
die Hand gegeben, die so
\vohl der Regelung des § 42 
StVollzG als auch der Ge
samtkonzeption des Straf
vollzugsgesetzes wider
sprechen würde. 

Es muß schon einiger
maßen verwundern. daß im 
Land Baden-Würt temberg bei 
einer Zahl von 3 681 Dis
ziplinarstraffälligen 490 
mal, in Bayern bei 6 017 
Disziplinars traffälligen 
339 mal, jedoch in Nord
rhein-Westfalen bei 7 686 
Disziplinars traffälligen 
lediglich 222 mal Arrest
strafen angeordnet wurden 
(vgl. hierzu Statistik 
über Hauss trafen, besonde
re Sicherungsmaßnahmen, 
Entweichungen für das Ka
lenderjahr 1966, hrsg. 
vom Bundesministerium der 
Justiz, zum ganzen auch 
Alexander Böhm, Strafvoll
zug 19 7 9, S. I 5 I f f , 154) . 



Eine Auslegung im Sinne 
einer Ven.Jirkung des Frei
Stellungsanspruches durch 
die Maßnahmen muß damit 
auch aus diesen Gründen 
als unzulässig angesehen 
werden. 

Die Auslegung des § 42 
ScVollzG hat sich demnach 
eng am Wortlaut dieser 
Vorschrift zu orientieren. 
Um den Freistellungsan
spruch zu erreichen, muß 
demnach der Gefangene 1 
Jahr lang die ihm zugewie
sene Tätigkeit nach§§ 37, 
41 StVollzG ausgeübt ha
ben. tHerbei ist das Jahr 
mit 365 Tagen anzusetzen, 
in Abzug biervon die Sonn
und Feiertage zu bringen 
und dem Strafgefaagenen 
Ausfallzeiten von einem 
Arbeitstag pro Monat zuzu
billigen (vgl. hierzu im 
einzelnen Schauster, Aus
wirkungen des Strafvoll
zugsgesetz~s auf die Ar
beit und die Ausbildung 
und die \veiterbildung des 
Gefangenen in ZfStrVO 
1977/1 ff . , 13) . Läßt man 
demgemäß die Sonderrege
lungen für den Krankheits
fall und lebensgefährliche 
Erkrankungen oder Tod von 
Angehörigen einmal außer 
Betracht, so ergibt sich 
damit eine Arbeitsdauer 
von 238 Kalendertagen in
nerhalb eines Jahres nach 
Beginn der erstmaligen Zu
'"eisung. in der der Straf
gefangene tätig geworden 
sein muß, um in den Genuß 
des Freistellungsanspruchs 
nach § 42 StVollzG zu ge
langen . Von einer ununter
brochenen Tätigkeit des 
Strafgefangenen, also 
einer Arbeitsdauer von 
durchgehend 238 Tagen kann 
jedoch nicht die Rede 
se~n, denn andernfalls 
wäre nämlich schon die 
oben aPgef:·hrt~ 12-Tage
Kegelung überflüssig, bz~ 
nicht einordbar. 
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Daß zudem auch einer 
Arrestvollziehung nach den 
§§ 103, 104 StVollzG keine 
unterbrechende Wirkung 
beigemessen werden kann, 
ergibt sich gleichfalls 
aus dem Wortlaut des Ge
setzes. Zwar ist § 42 
StVollzG in der in § 104 
Abs . 5 S. 2 aufgeführten 
Ven.Jeisung nicht ausdrück
lich erwähnt, doch ergibt 
sich eine Einbeziehung 
dieser Vorschrift bereits 
zwingend aus einer logi
schen Verknüpfung des 
§ 42 mit § 37 bzw. § 41 
StVollzG. Vereinfacht: 
Ohne Befugnis zur Arbeit 
kann auch keine Rechtsfol
ge des § 42 StVollzG ent
stehen . 

Das Gesetz spricht je
doch im § I 04 Abs . 5 gera
de nicht von einer Unter
brechung, sondern ledig
lich von einem "Ruhen". 
Ein Vergleich mit entspre
chenden Regelungen des Ge
setzgebers auf anderen 
Gebieten zeigt aber deut
lich, daß unter "Ruhen" 
lediglich eine Aussetzung 
gemeint sein kann mit der 
Folge der Verschiebung 
bzw. Hemmung, jedoch kei
nesfalls Rechtsfolgen hin
sichtlich Fristneubeginn 
oder Ven.Jirkung von An
sprüchen hieraus abgelei
tet werden können (vgl. z. 
B. die Regelungen zu § 620 
BGB, Putzo in Palandt Anm. 
I zu § 620 BGB, sowie die 
Regelungen des Gesetzge
bers in den§§ 201 ff. BGB 
bezüglich der Verjährung 
und in§§ 1673 f . und 1675 
BGB). Auch ein Rekurs auf 
die Entstehungsgeschichte 
des Strafvollzugsgesetzes 
sowie auf die diesbezügli
chen :-laterialien läßt kei
nen anderen Schluß zu, da 
insoweit der Gesetzgeber 
bzw. die beratenden Aus
schüsse den Begriff des 
Ruhens nicht näher konkre
tisiert hftben, also inso-

19 

weit von der Selbstver
ständlichkeit des allge
meinen Ruhebegriffes aus
gegangen sind. Hieraus muß 
jedoch geschlossen werden, 
daß, hätte der Gesetzgeber 
eine Unterbrechungswirkung 
gewollt, er die Formulie
rung des Gesetzes auch in 
§ 104 Abs. 5 StVollzG an
ders gewählt hätte. 

Ein Ruhen in vorgenann
tem Sinne verschiebt aber 
lediglich das Entstehen 
des Anspruches nach § 42 
StVollzG; es unterbricht 
nicht dieFristen im Sinne 
eines Neubeginns . Aller
dings kann eine Verschie
bung durch "Ruhen" im Hin
blick auf den Verhältnis
mäßigkeitsgrundsatz nicht 
uneingeschränkt gelten. 
Denn sonst bestünde die 
Gefahr einer willkürlichen 
Verschiebung von Seiten 
des Strafgefangenen, die 
nun gleichfalls als unver
einbar mit den Grundsätzen 
der Strafvollzugsziele an
gesehen werden müßte. 

Bei genauer Auslegung 
des § 42 StVollzG ist je
doch die diesbezügliche 
Grenze schon aus dem Ge
setz zu entnehmen. Denn 
im Einklang mit dem Wort
laut des Gesetzes wird die 
Grenze der Ruhensverschie-. 
bung schon dann erreicht 
sein, wenn der Jahreszeit
raum durch sie überschri t
ten wird, also die Arrest
dauer ~ie dem Gefangenen 
zuzubilligenden 12 Ar
beitsausfalltage über
schreitet . Eine entspre
chende Ausdehnung dieser 
12-Tage-Frist ist immer 
dann geboten, t..renn die Ar
restvollziehung auch ein 
Wochenende oder Feiertage 
umfaßt oder lediglich an 
\-lochenenden bzw. Feierta
gen stattfindet . tiber
schreitet jedoch die Ar
restdauer die angegebenen 
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12 Tage einschließlich der 
zulässigen Erweiterungen~ 
so ist zwangsweise das 
Erfordernis der einjähri
gen Arbeitsleistung nicht 
erreicht, ein Freistef
lungsanspruch nach § 42 
StVollzG kann somit nicht 
entstehen . 

Ob etwa bei vorzeitigem 
Erreichen dieser Grenze 
vor Ablauf des Jahres vom 
Zeitpunkt der Erstzuwei
sung nach §§ 37, 41 St 

I 

VollzG der Ablauf des vol-
len Jahres abgewartet wer
den muß , um dann die Frist 
der Erstzuweisung erneut 
in Gang zu bringen, wird 
im Hinblick auf den Ver
hältnismäßigkeitsgrundsatz 
und die dargelegten Aus
führungen Zü Gunsten des 
Strafgefangenen zu vernei
nen sein . Denn eine solche 
Auslegung würde dem Gefan
genen einen erheblichen 
Anreiz nehmen, durch ge
ordnete Arbeit in ein ge
regeltes Lebensverhältnis 
zurückzufinden und auch im 
Hinblick auf die Gestal
tungsmöglichkeiten der 
Freistellungszeit durch 
die Strafvollzugsbehörden 
ein übe r mäßiges Eingreifen 
darstellen , welches insbe
sondere im Hinblick auf 
die Vollzugsziele der §§ 
2, 3 u . 4 Abs . I StVollzG 
nicht notwendig exscheint, 
ja der Verwirklichung die
ser Vollzugsziele nur 
schaden würde . 

Obwohl die Vorgabe von 
12 Werktagen Ausfallzeiten 
im Hinblick auf die Ver
hältnisse im Strafvollzug 
relativ knapp sind (vgl. 
hierzu Böhm aaO S . 138 und 
Schauster ZfStrVO 1977, 1 
ff . , 13) und im Hinblick 
auf das dort Ausgeführte, 
die Zeitdauer bezüglich 
eines unverschuldeten 
Fer nbleiheus des Strafge-
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fangeneo überprüfungswür
dig und eine Ausweitung 
der Regelung geboten er
scheint (vgl . zu den 
Schwierigkeiten bei der 
Berechnung auch LG Gelle 
ZfStrVO 1978, 252), muß 
eine derartige Regelung 
im Hinblick auf sel bs tver
schuldete Ausfallzeiten 
jedoch als zumindest noch 
sachgerecht angesehen \>'er
den. Denn trotz der rela
tiv häufigen, vielleicht 
zu häufigen Verhängung von 
Arreststrafen (vgl . hierzu 
das oben Ausgeführte) ist 
bei der Verhängung von 
Disziplinarmaßnahmen ein 
gewisses Selbstverschulden 
an der verhängten Maßnahme 

.seitens des Strafgefange
nen wohl kaum von der Hand 
zu to1eisen (vgl. hi'erzu ins
besondere die Ausführungen 
von Steierer: Hausstrafe 
und Sicherungsmaßnahme, 
in: Tagungsberichte der 
Strafvollzugskommission 
1969/5 S. 110 ff). Im 
übrigen stehen Strafgefan
genen, sofern bei der Ar 
restverbängung gesetzliche 
Regelungen nicht beachtet 
vrurden oder Disziplinar
maßnahmen, insbesondere 
Arrest, zu Unrecht ver
hängt wurden, ausreichen
de Rechtsbehelfe und Ge
gendarstellungsmöglichkei
ten zur Verfügung, um evtl . 
entstehende \~illkür recht
zeitig und \-lirkungsvoll 
abzublocken. So hat der 
Strafgefangene z.B . einen 
Anspruch auf rechtliches 
Gehör, mündliche Eröffnung 
des Beschlusses~ ferner 
muß der Arrestbeschluß mit 
einer schriftlichen kurzen 
Begründung versehen sein 
(§§ 106, 108 StVollzG); 
für schwerere Fälle ist 
die Besprechung in der An
staltskonferenz vorgese
hen(§ 159 StVollzG) . Be
züglich der eigentlichen 
Rechtsbehelfe ist durch 
die §§ 109 ff StVollzG 
Rechtsschutz ausreichend 
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gewährt. Das Ergebnis er
scheint um so gerechtfer
tigter, als beispiels~·leise 
auch ein 10 Monate lang 
fleißigarbeitender Straf
gefangener mit einer an
schließend unverschulde
ten Krankheitsdauer über 
8 \~ochen gleichfalls nicht 
in den Genuß des Freistel
lungsanspruchs nach § 42 
StVollzG gelangt. Das zu
dem nach der Vorschrift 
des§ 104 Abs. 5 S. 2 nicht 
zu Lasten des Gefangenen 
abgewichen \>lerden kann, 
ergibt sich ebenfalls aus 
dem Wortlaut des Gesetzes 
und bedarf deshalb keiner 
\veiteren Erörterung (vgl . 
hierzu auch Calliess/~lül
ler-Die tz aaO, Rdnr . 2 zu 
§ 104). 

Als Ergebnis der vor
liegenden Untersuchung 
bleibt demnach folgendes 
festzuhalten : 

I . § 42 StVollzG gibt der 
Strafvollzugsbehörde 
keinerlei Ermessen hin
sichtlich des Eotste
hens dieses Anspruchs 
(anders die Regelung 
bis zum 31. 12. 1979). 

2. § 42 StVollzG ist eng 
am i-lor tlaut dieser Vor
schrift auszulegen. 

3. Freistellungssperre als 
Disziplinarmaßnahme 
oder im Gefolge einer 
Disziplinarmaßnahme mit 
Wirkung einer solchen 
ist aufgrund der ab
schließenden ~egelung 
in§ 103 StVollzG grund
sätzlich unzulässig. 

4. § 42 StVollzG enthält 
nicht das Erfordernis 
einer ununterbrochenen 
Tätigkeit von 238 i~erk
tagen, wohl aber das 



Erfordernis einer nach 
§§ 37, 4 1 gegebenenTä
tigkeit sowie Ausübung 
dieser Tätigkeit an 238 
Tagen innerhalb eines 
Jahreszeit r aums von 365 
Tagen. 

5 . Wird demgemäß das in 
§ 42 dargelegte Erfor
dernis nicht erreicht, 
so entsteht auch kein 

N A C H T R A G 

Auf Grund der Ärlderung 
der Bayer. Verwal tungsvor
schriften zum Strafvoll
zugsgesetz (VVStVollzG) 
vom 19 . 12 . 1979 wurde das 
obiee Rechtsguta<:hten vom 
gleichen Verfasser im Auf
trage seines o.g . Lehr
stuhls wie folgt ergänzt : 

Die Heufassung der VV 
StVollzG vom 19 .12 . 1979 
bringt neben einigen posi
tiven Änderungen zu Gun
sren des Strafgefangenen 
auch den entscheide~den 
l~achteil, daß hi"lsichrlich 
der bisherigen, verschul
deosunabhängigen 1\usfall
zei-ren von 12 Tagen durch 
I . 2 b) der VV zu§ 42 
StVollzG der Zeitraum zu 
Gunsren 1es Strafgefa~ge
nen zwar begrüßenswerter
weise auf drei \·lochen e!'
'..Jeitert, gleich"'eiTig die
se Erweiterung jedoch un
ter aen Vorbehalt des Ver
schuldens gesTell-t i-rurde . 

Dies wirft die frage 
nac~ der Rechtmäßigkeit 
dieser Vorschrift auf , 
insbesondere im Hinblick 
auf Pi~e durch die bishe
rige Praxis der alten Fas
sung der VV eingetretene 
SelbsL~indung aer Verwal
Tung . ~Herbei ist auf Zv1ei 
Punkte näher einzugehen : 

. INFORMATION 

Freistellungsanspruch 
i. S. des§ 42 StVollzG. 

Regensburg, den 29.9.1380 
gez . Hvuna.nn Sä.:ttf!.Vt 

wiss. '1itarbeiter amLehr
stuhl für Strafrecht, 
Strafprozeßrecht und Ost
recht der Universität Re
gensburg . 

z u § 42 

1. Sofern es sich bei den 
VV zu § 42 StVollzG um 
sog. norminterpretie
rende Vorschriften han
de.Lt, so ist ein eieen
funktionaler Bereich 
der Verwaltung ohnehin 
n~cht anzunehmen (vgl. 
z.B. BVerwG , NJW 1972, 
S . 1483). Es wäre dann 
allein Sache des Rich
ters, - und zwar sowohl 
hinsichtlich der alten 
Regelung a~s aucr. hin
sichtlich der neuen VV 
(die für die Auslegung 
des § 42 SrVollzG dami-t: 
lediglich völlig unver
bindliche RichTlinien 
dars-.::e:len ;~:.irde:1) -
den Begriff der einjäh
rigen Tätigkeit in § 42 
StVollzG rechTsverbind
lieh näher zu konkreti
sieren . Bei dieser Kon
kre"tisierung wären dann 
die im Hauptgurachten 
bereits angefü~~ten 

Jberlegungen heranzu
ziehen , die Grenze ei
ner Verschiebung durch 
"Ruhen" mü3te dann un
ter Zugrundelegung des 
RechTsmißbrauchsgedan
_kens vom Gericht gezo
gen Herden . 

2 . Eine derartige Lösung , 
die allerdinzs aus 
rechTsgrundsätzliehen 
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Überlegungen nicht ohne 
wei1::eres von der Hand 
zu weisen ist , würde 
allerdings i n der Pra
xis 1~ohl auf nahezu un
überwindliche Schwie
rigkeiten stoßen. Ins
besondere würde die 
dann mit Sicherheit 
eintreTende Prozeßflu1:: 
eine ordnungsmäßige 
Durchführung des Straf
vollzugs wohl kaum mehr 
gewährleisten . Praxis
bezogener und wohl auch 
sachlich-richtiger er
scheint mir deshalb die 
Möglichkeit, die ~m 
uorigen auch von der 
Rechtssprechung zuneh
mend in Betracht gezo
gen wird (vgl. z.B. 
BVerwGE 39 , 197 ff.), 
der Verwaltung bei weit
gehend unscharf formu
lierten Regelungen des 
Gesetzgebers gewisse 
Beurteilungsspielräume 
zu lassen , die sich je
doch, wie im HaupTgut
achten bereits aufge
führt, eng am \·lortlaut, 
Sinn und Zweck des Ge
setzes auszurich1::en ha
ben, ihrerseits jedoch 
überprüfbar bleiben, 
mit der Einschränkung 
der Berücksichtigung 
einer Selbstbindung der 
VerwalTung zu Gunsten 
des Betroffenen. Ver
gleichT man unter die-
sen Aspekten die bishe
rige Fassung der VV mit 
der geänder1::en, so gibt 
die Neufassung im Hin
blick auf den bereits 
erwähnTen Selbstbin
dungsgrundsatz Anlaß 
zu schwerwiegenden Be
denken, insbesondere 
dann , \o~enn mit der neu
en VV eine abschließen
de Regelung gewollt 
sein sollte . 

EineGleichheitsbindung 
HirkT !lämlich so lange 
f ort , solange kein zu
reichender Grund für 

'DER LICHTBLICK' 



die Ungleichbehandlung 
des zur Entscheidung 
anstehenden Sachverhal
tes gegeben isT (vgl. 
zum Ganzen insbesondere 
Schmidt . Die Gleich
heitsbindungdurch Ver
walTungsvorschriften, 
JUS 71, S. 184, insbe
sondere 186 mit wei-re
ren l~achweisen) . Erst 
eine zureichende Be
gründung für die Un
gleichbehandlung setzt 
zugleich für die Zu
kunft ein neues Diffe
renzierungsmerkmal, 
wirkt also erst bei 
Vorliegen als neuer 
Maßstab von Gleich- und 
Ungleichbehandlung. Von 
einer derartigen zurei
ehenden Begründung, die 
zwar an sich auch durch 
willkürfreie Einzelent
scheidung möglich ist, 
besteht allerdings im 
vorliegenden Fall kei
flerlei Anhaltspunkt. 
Die bloße Änderung ei
ner gesetzlichen Ermes
sensbestimmung in eine 
zwingende Anspruchsnorm 
bei sonst identischem 
Wortlaut der Norm, ver
mag einen Übergang von 
verschuldeosunabhängi
ger Ausfallzeitenrege
lung zu der verschul
deosabhängigen in I. 
2 b) der neuen VV zu 
§ 42 STVollzG jeden
falls nicht zu begrün
den. Denn am Hortlau-e 
des Gesetzes hinsicht
lich der Bestimmung des 
Jahreszeitraums hat 
sich nichts , aber auch 
gar nichts geändert. 
Damit ist jedoch die 
Änderung rein willkür
lich, sie widerspricht 
dem aus Art . 3 Abs . 1 GG 
fließenden Selbstbin
dungsgrundsatz der Ver
waltung . Dies macht je
doch nicht die neue Re
gelung an sich rechTs
widrig. Sie ist bzw. 
bleibt vielmehr unein-
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geschränkt für die Fäl
le anwendbar, in denen 
Ausfallzeiten bei 
Strafgefangenen ohne 
etgenes Verschulden 
entstehen. Sie hat: aber 
andererseits aus vorge
nannten Gründen auch 
nicht zur Folge, daß 
die bisherige 12-Tages
Regelung wegfällT; 
diese gilt nach dem 
Selbstbindungsgrundsatz 
für die Gefangenen 'IVei
ter fort, Helehe ver
schuldet Ausfallzeiten 
herbeiführen und bleibt 
so lange trotz ihrer 
"Nich-r-mehr-Anführung'' 
bestehen, bis zurei
chende Gründe, die sicli 
hier nur aufgrund ge
setzlicher Änderuna des 
§ 42 S-rVollzG erg~ben 
könnten, vorliegen 

(grundlegend hierzu 
BVerwGE, Band 33, S. 1 
ff). Daß derartige Än
derungen des Gesetzes 
nicht erfolgt sind, 
also insbesondere das 
Strafvollzugsgesetz in 
§ 42 keinerlei Hinweise 
auf Verschulden oder 
ununTerbrochene Tätig
keit gibt, wurde be
reits oben ausgeführt 
bzw. ausführlich im 
Hauptgutachten darge
lec;t. 

Es besteht daher im vor
liegenden Zeitpunkt, egal 
ob man sich für Lösungsva
riante 1 oder 2 entschei
det, keinerlei Anlaß, das 
im Hauptgutachten darge
stellte Ergebnis zu revi
dieren oder abzuändern. 

Regensburg, den 4.11.1980 
gez. HePmann SättZeP 

Aus dem Abgeordnetenhaus 

ÜBER DIE KRITERIEN UND DIE EINRICHTUNGEN DES 

0 F F E N E N V 0 L L Z U G E S 

SENATOR FÜR JusTIZ 4511 - V/1 IM APRIL 1981 

Anstalten des offenen 
Vollzuges sind solche, die 
keine oder nur verminderte 
Vorkehrungen gegen Entwe i
chungen vorsehen. Es feh
len regelmäßig Umfassungs
mauern, Fenstergitter und 
besonders gesicherte Tü
ren. Der Gefangene kann 
sich in dieser Anstal~ 
weitgehend frei und unbe
aufsichtigt bewegen. 

Die Unterbringung ei
nes Gefangenen in einer 
Anstalt dieses Typs setzt 
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voraus, daß nicht zu be
fürchten ist, daß er sich 
dem Vollzug der Freiheits
strafe entziehen oder die 
Möglichkeiten des offenen 
Vollzuges zu Straftaten 
mißbrauchen werde. Da sol
che Prognosen im Einzel
fall sehr schwierig se i n 
können und eine gleichmä
ßige Behandlung aller Fäl 
le aus rechtsstaatl ichen 
Gründen angestrebt werden 
muß, sind dem Vollzugsbe
amten eine Reihe von ob
jektiven Kriterien als 



Entscheidungshilfe an die 
Hand gegeben. Der Zusam
menstellung dieser Krite
rien, dieteilweise in den 
zu § 11 StVollzG bundes 
einheitlich erlassenen 
Ver'vla I tungsvorschr i ften, 
teilweise in den ergänzen 
den Berliner Ausführungs
vorschriften formuliert 
sind, 1 iegt dieUberlegung 
zugrunde, daß in bestimm
ten Situationen oder auf
grund besonderer Vorkomm
nisse bei Gefangenen er
fahrungsgemäß eine erhöhte 
und für die Allgemeinheit 
nicht mehr tragbare Gefahr 
besteht, daß die Unter
bringung im offenen Voll
zug mißbraucht werden 
könnte, so daß eine Verle
gung in die bzw . ein Ver-
5le•b in der offenen An-
stalt nicht vertretbar 
ist. 

Kriterien dieser Art 
sind z.B. Verurtei Iungen 
wegen bestimmter, beson
ders gefährlicher Straf
taten, die Existenz eines 
neuen Ermittlungsverfah
rens gegen den Strafgefan
genen, ein nauer Haftbe
fehl oder eine Suchtge
fährdung (z.B . Heroinab
hängigkeit) . 

Auch das Verhai ten im 
Vollzug, besonders im Zu
sammenhang mit Urlaub und 
Ausgang aus der Haft, 
spielt eine wichtige Rol 
le. Besonders wichtig für 
die Praxis ist die Länge 
der noch zu verbüßenden 
Strafe, denn die Flucht
gefahr nimmt erfahrungs 
gemäß mit der Länge der 
Strafe zu. 

Liegen 
diese oder 

im Einzelfall 
andere Krite-

rien, die in den bezeich
neten Vorschriften nach
gelesen werden können 
vor, so besteht die, tei 1-
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weise unwiderlegbare, Ver
mutung, daß ein Gefangener 
für den offenen Vollzug 
ungeeignet ist, ohne daß 
dies im Einzelfall indi
viduell bewiesen werden 
müßte. 

Ein Gefangener kommt 
in der Regel in eine An
stalt des offenen Vollzu
ges, wenn er eine best irnm
te Ze i t in einer gesch 1 os
senen Anstalt gewesen und 
dort erprobt worden ist 
und wenn er einer Verle
gung zustimmt. 

Lediglich bei Strafen 
bis zu zwölf Monaten kann 
ein Gefangener, der sich 
selbst zum Strafantritt 
gestellt hat, auch unmit 
telbar in eineAnstaltdes 
offenen Vollzuges aufge
nommen werden. 

Der offene Männervoll
zug verfügt in Ber 1 in über 
461 Plätze, die sich auf 
folgende Anstalten ver
te i 1 en: 

Vollzugsanstalt Düppel: 
(Hauptanstalt) 151 Plätze 

Vollzugsanstalt Düppel : 
(NA Spandau) 230 Plätze 

Jugendstrafanstalt Plöt-
zensee (NA Saatwinkler 
Damm) 80 Plätze 

Die Vo f I zugsans ta I t Düppe I 
nimmt Gefangene auf, deren 
Entlassung innerhalb von 
zwei Jahren zu erwarten 
ist, sofern die anderen 
Voraussetzungen vor 1 i egen. 

Bei der Nebenanstalt 
Saatwinkler Damm beträgt 
die Frist drei Jahre. 

Für den offenen Jugend
vollzug verfügt die Ju
gendstrafanstalt Plätzen
seezurZeit im sog. Frei 
gängerhaus zusätz 1 i eh über 
20 Plätze. 
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Der Frauenval lzug ver
fügt in Berlin noch nicht 
über eine Einrichtung des 
offenen Vollzuges, wi rd 
diese aber im Rahmen des 
Neubaus der Vollzugsan 
stalt für Frauen erhalten. 

Die Planung sieht vor, 
dieses Platzangebot be
reits mittelfristig erheb-
1 i eh zu erhöhen . 

Zum Abschluß noch eine 
Bemerkung zum Verhältnis 
des offenen Vollzuges zum 
Freigang, da hier sehr 
häufig Mißverständnisse 
bestehen. Seide Begriffe 
sind völlig voneinander 
unabhängig. Der erste Be
griff kennzeichnet ledig
lich die Art der Unter
bringung des Gefangenen, 
der Z\ve i te nureine beson 
dere Möglichkeit der Voll
zugslockerung. So wenig 
es ausgeschlossen ist, daß 
auch ein Gefangener des 
geschlossenen Vollzuges 
einem freien Beschäfti
gungsverhältnis außerhalb 
der Anstalt nachgehen 
kann, so wenig bedeutet 
die Verlegung eines Gefan
genen in eine Anstalt des 
offenen Vollzuges, daß er 
auch automatisch zumFrei 
gang zugelassen wird. Die 
Voraussetzungen für beide 
Maßnahmen sind in mehrfa
cher Hinsicht ähnlich, 
ohne jedoch miteinander 
verknüpft zu sein. 

Lediglich inderNeben
anstalt Spandau ist v~r
gesehen, daß die dort un
mittelbar in den offenen 
Vollzug geladenen Gefan
genen bei Selbststellung 
auch innerhalb weniger 
Tage zumFreigang zug·elas
sen 'v/erden . 

'DER LICHTBLICK' 

. ' 



INFORMATION 

IsT DER PRINZIPIENSTREIT UM "ERZIEHUNG ODER STRAFEN" zu ENDE? 

Aus DEM "KRIMINALPOLiiisCHEN PROGRAMM" DER SPD: 
THESEN ZUR REFORM DES JUGENDKRIMINALRECHTS C II. ) 

These 5 

Der Gesetzgeber sollte 
stäLker ~ls bisher ver 
deutlichen, daß die volle 
Durchführung eines Jugend
gerichtsverfahrens nurer
forderlich ist bei Jugend
lichen, die bereits frü
her auffällig geworden 
sind , oder wenn wegen der 
Schwere der Straftat bzw . 
wegen eines streitigen 
Sachverhaltes eine Haupt
verhandlung erforderlich 
erscheint. 

Für Paragraph 45 Abs . 2 
Nr. 1 JGG wird folgende 
Neuformulierung vorge
schlagen : "Der Staatsan-
• . .;al t sieht ohne Zustimmung 
des Richters von der Ver
folgung ab, wenn eine er
zieherische Maßnahme, die 
das Jugendgerichtsverfah
ren entbehrlich macht, be
reits durchgeführt oder 
eingeleitet ist. " 

Die Aussetzung des Ver
fahrens mit dem Ziel der 
Erprobung, ob von der \vei
teren Verfolgung abgesehen 
Herden kann, ist gesetz
lich zu regeln . 

Mit dieser Gesetzesän
derung werden die einsei
tig repressivorientierten 
Begriffe "Ahndung" bzw. 
"angeordnet" durch neutra
le Formulierungen ersetzt. 
Gleichzeitig wird deutlich 
gemacht, daß das Jugendge
richtsverfahren vielfach 
entbehrlich ist, wenn die 
Eltern oder Träger der Ju
gendhilfe auf die Straftat 
adaequat reagiert haben. 
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Vor allemGroßstadtjugend
richter sind in letzter 
Zeit dazu übergegangen, 
mit geständigen Jugendli
chen auf Anregung der Ju
gendgerichtshilfe im Vor
feld oder zu Beginn der 
Hauptverhandlung die Mit
wirkung an einer erziehe
rischen Maßnahme oder die 
Erfüllung von Auflagen zu 

vereinbaren. Das Verfah-
, ren wird dann für eine be

stimmte Zeit ausgesetzt 
und schließlich nach § 47 
eingestellt, wenn der Ju
gendliche die Vereinbarung 
eingehalten hat . Die Vor
teile dieser Praxis liegen 
auf der Hand: Der Jugend
liche erhält die erforder
liche Hilfe oder die für 
notwendig erachtete Maß
nahme vielfach schneller 
und zumindest in einer 
Weise, die seine Koopera
tionsbereitschaft erhöht. 
Ferner werden überflüssige 
Urteile vermieden. Es wird 
deshalb empfohlen, diese 
Verfahrensgestaltung da
durch aufzuwerten, daß 
man sie im Rahmen der Pa
ragraphen 45 ff JGG ge
setzlicn regelt. 

T h e s e 6 

Die im Jugendgerichts
gesetz vorgenommene Tren
nung von Erziehungsmaßre
geln und Zuchtmitteln ist 
zu beseitigen. Beide Re
aktionsformen auf Delin
quenz Jugendlicher sind 
unter dem Oberbegriff der 
Erziehungsmaßnahme zusam
menzufassen. 
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Die Definition der 
Zuchtrni ttel als eines Maß
nahmetypus, der "das Ehr
gefühl eines im Grunde 
gutgearteten Jugendlichen" 
wecken soll ( so die RL 1 
zu Paragraph 13 JGG und 
Paragraph 90 JGG ) ent
spricht einer antiquierten 
Vorstellung vom Wertgefühl 
der Jugendlichen. Zumin
dest der Jugendarrest er
scheint in der üblicher
weise praktizierten Form 
der weitgehend isolierten 
Einzelhaft eher geeignet, 
den Ruf eines Jugendlichen 
und seine Selbstachtung zu 
gefährden als zu stärken. 
Auch der den Zuchtmitteln 
generell zugeschriebene 
Sühne- bzw . Ahndungscha
rakter rechtfertigt nicht 

die ihnen zugeschriebene 
dogmatische Sonderstel
lung. Dieser fördert le
diglich das Mißverständ
nis, daß Sühne im Rahmen 
der Zuchtmittel zum 
Selbstzweck werden darf 
- mit der Folge, daß viel
fa~h Sanktionen angeord
net werden, deren Härte 
sich schädlich für den Ju
gendlichen auswirkt. Die 
vom Gesetzgeber angestreb
te Begrenzung des Einsat
zes der Geldbuße und des 
Jugendarrests ( vgl. etwa 
§ 15 Abs . 2 JGG oder RL 1 
zu § 16 JGG ) , \vonach auch 
diese Maßnahmen nur ange
ordnet werden dürfen, so
weit sie geeignet erschei
nen, den Jugendlichen er
zieherisch günstig zu be
einflussen, läßt sich bes-



ser über eine dogmatische 
Gleichstellung mitden Er
ziehungsmaßregeln errei
chen. Zudem wird der Ein
satz der sog. Zuchtmittel 
auch flexibler gestaltet, 
weil auf sie dann Para
graph 11 Abs. 2 JGG An
\vendung findet, der eine 
nachträgliche Änderung 
oder eine Aufhebung der 
Maßnahme bzw. die ersatz
weise Anordn~~g einer an
deren Erziehungsmaßnahme 
gestattet (z.B. den nach
träglichen Wechsel von 
einer Geldbuße zu einer 
Arbeitsauflage oder umge
kehrt) . Diese Gesetzesän
derung wird auch deshalb 
empfohlen, 'Yieil der Anwen
dung der Arbeitsauflage 
als einer Erziehungsmaß
regel dogmatisch sehr.en
ge Grenzen gesetzt sind, 
die es gegenwärtig grund
sätzlich verbieten, sie 
als Alternative zu Geld
buße und Jugendarrest an
zuordnen. Die Gleichstel
lung von Erziehungsmaßre
geln und Zuchtmitteln \\'Ür
de es ermöglichen, die Ar
beitsauflage in breitem 
Umfange als Maßnahme ein
zusetzen, der einerseits 
eine gewisse "Denkzettel
wirkung" zukommt, die je
doch andererseits im 
Unterschied zu Geldbuße 
lli,d Jugendarrest über 
die Art der zugewiesenen 
Arbeit an der Person des 
Jugendlichen orientiert 
werden kann und damit die 
Chance sozialen Lernens 
eröffnet. 

T h e s e 7 

Die bisher nur in RL 3 
zu § 10 JGG erwähnte Be
treuungsweisung ist aus
drücklich als Erziehungs
maßnahme in das JGG auf
zunehmen, und zwar als 
besonderer Absatz in § 10 
JGG, um auf diese t-leise 

. ihren hohen Stellenwert 
innerhalb der ambulanten 
Maßnahmen des JGG 'stärker 

INFORMATION 
zu betonen . Es wird fol
gende gesetzliche Formu
lierung vorgeschlagen: 

"Der Richter kann an
ordnen, daß sich der Ju
gendliche der Betreuung 
durch eine bestimmte Per
son zu lli,~erstellen hat. 
Die Übernahme der Betreu
ung ist von der Zustimmung 
des Betreuers abhängig . " 

Im Vergleich zur Straf
aussetzung zur Bewährung 
bietet die Betreuungs\·lei
sung größere Möglichkei
ten, sich bei der Dauer 
der Betreuung an den Be
dürfnissen und spezifi
schen Problemen des Klien
ten zu orientieren. In der 
Praxis werden Betreuungs
zeiten von sechs Monaten 
bis zu zwei Jahren ange
ordnet. Ferner arbeitet 
die Betreuungsweisung 
nicht mit dem Druckmittel 
des Widerrufs der Bewäh
rung und eröffnet damit 
die Chance für Klient und 
Sozialarbeiter, zu einem 
freieren Dialog zu kommen. 
Damit wird der Sozialpäd
agogik ein breiterer Ent
faltungsspielraum gegeben , 
als sie ihn sonst im Rah
men des Strafrechts hat. 
Der deutliche Rückgang 
der zur Bewährung ausge
setzten Jugendstrafe in 
Jugendgerichtsbezirken, 
die mit der Betreuungs
weisung arbeiten, ist ein 
Beleg dafür, daß diese 
Maßnahme geeignet ist, 
den Einsatz der Jugend
strafe zu begrenzen . 

Die Betreuungsweisung 
eignet sich sowohl als 
Maßnahme im Vorfeld der 
Hauptverhandlung wie auch 
als Maßnahme, die im Ur
teil ausgesprochen wird. 
Folgende !45glichkeiten 
der Anordnung kommen in 
Betracht: 

- als vorläufige Erzie
hungsmaßnahme nach Para
graph 71 Abs. 1 JGG, 
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- als Auflage bei Verscho
nung von Untersuchungs
haft, 

- in Verbindung mit der 
Aussetzung des Jugendge
richtsverfahrens im Rah
men der Paragraphen 45,47 
JGG, 

- im Urteil nach Paragrapl: 
10 JGG und Z'Yrar als 
alleinige Maßnahme oder 
in Verbindung mit anderen 
Maßnahmen des JGG wie z .B . 
Jugendarrest oder Arbeits
auflage. 

T h e s e 8 : 

Die Anordnung des als 
Erziehungsmaßnahme einge
stuften Jugendarrests 
(vgl. These 6) ist auf be
sonders gefährdete jugend
liche Delinquente zu be
grenzen , die sich ambulan
ten Betreuungsangeboten 

et\va im Ral:men einer 
Betreuungsweisung mit 
hoher Wahrscheinlichkeit 
entziehen würden. Der Ju
gendarrest ist als statio
närer sozialer Trainings
kurs auszugestalten, der 
dem Jugendlichen Anregun
gen und praktische Hilfen 
vermittelt , seine soziale 
Handlungskompetenz zu er
weitern . Die Dauer des 
Jugendarrests ist minde
stens auf zwei , nöchstens 
auf vier Wochen zu bemes
sen . Im Regelfal l sollte 
mit der Anordnung des Ju
gendarrests eine Betreu
ungsweisung verbunden wer
den . 

Der Jugendarrest sollte 
dazu genutzt werden, den 
Jugendlichen zu einer !>1i t 
arbeit in dieser anschlie
ßenden Betreuung zu moti
vieren . Freizeit- und 
·Kurzarrest sindabzuschaf-
fen, weilsie fü r eine Er
ziehungsarbeit nicht ge
eignet sind . 

Die in § 90 Abs . 1 JGG 
normierte Zweckbestimmung 
des Jugendarrests ent-
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spricht \'Ieder den Erfah
rungen der Praxis noch den 
Ergebnissen empirischer 
Forschung zur vlirkung die
ser Sanktion. In der üb
licherweise praktizierten 
Form der isolierten Ein
zelhaft ist er eher geeig
net , die Selbstachtung und 
den Ruf eines Jugendlichen 
zu gefährden, als sein 
Ehrgefühl zu •.o~ecken. Be
sonders die ohnehin schon 
belasteten und in ihrer 
Identität noch nicht ge
festigten Jugendlichen 
werden durch ihn , wie ins
besondere die Untersuchung 
von Eisenhardt gezeigt 
hat, noch zusätzlich nega
tiv beeinflußt . Das in 
§ 90 Abs . 1 genannte Ziel 
des Arrests , dem Jugendli
chen eindringlich zu Be
wußtsein zu bringen, daß 
er für das von ihm began
gene Unrecht einzustehen 
hat, erscheint unreali
stisch und kriminalpädago
gisch gesehen zu eng defi
niert . Zum einen kommt 
der Arrestvollzug viel zu 
spät, um die angestrebte 
Rückbesinnung auf die Tat 
erreichen zu können. Zum 
anderen fehlen im herkömm
lichen Arrestvollzug für 
eine selbstkritische Aus
einandersetzung meist die 
notwendigen Kommunikati
onsstrukturen und -part
ner . Man überfordert den 
Jugendlichen, \'lenn man von 
ihm verlangt, daß er die 
er\runschte Reflexion in 
der Isolation seiner Zel
le leistet. Nicht der 
Zwang zur Selbstbesinnung, 
\vie es RL 1 zu § 15 JGG 
formuliert, sondern ein 
kritischer Dialog mit ei
nem oder mehreren vom Ju
gendlichen akzeptierten 
Gesprächspartnern er
scheint geeignet , den Ju
gendlichen erzieherisch 
zu beeinflussen . Dieser 
Dialog sollte sich dabei 
nicht rückwärtsorientiert 
auf das Unrecht der Tat 
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beschränken , sondern die 
gege"nwärtige Situation und 
die Zukunftsperspektiven 
des Jugendlichen einbezie
hen .. 

Angesichts der knappe~ 
Hausbaltsmittel, die für 
den Arrestvo~lzug zur Ver
füg~qg stehe~, schafft 
erst eine diesen Empfeh
lungen entsprechende Re
duzierung der Verurteilun
gen zu Jugendarrest auf 
etwa 25 bis 30 Prozent der 
gegenwärtigen Arrestklien
tel die Voraussetzung da
für , mit den vorhandenen 
Ressourcen den Vollzug des 
Jugendarrests an den spe
zifischen Proble.men dieser 
Jugendlichen zu orientie
ren . 

T h e s e 9 : 

Befolgt ein Jugendli
cher eine richterliche An
ordnung nicht, so ist ihm 
zunächst eine mündliche 
Anhörung anzubieten. Der 
Richter kann als Reaktion 
auf den Ungehorsam statt 
der ursprünglichen Erzie
hungsmaßnahme oder ergän
zend eine andere Erzie
hungsmaßnahme anordnen. 
Ist diese ein Jugendarrest 
mit dem Zweck, eine Kon
taktaufnahme zwischen dem 
Jugendlichen und seinem 
Betreuer zu ermöglichen, 
so kann die Dauer des Ar
rests auf vier Tage be
grenzt werden. 

Die geltende Regelung 
der Ungehorsamsfolgen in 
§ 11 Abs. 3 JGG hat zu 
einer sehr unbefriedigen
den Praxis geführt . Wenn 
ein Jugendlicher gegenwär
tig eine im Urteil ange
ordnete Weisung oder Auf
lage nicht befolgt, so 
steht dem Gericht als ein
zige Reaktionsformder Un
gehorsamsarrest zur Ver
fügung, der in der Regel 
ohne persönliche Anhörung 
verhängt •.vird . . Zwar wird 
dem Jugendlichen vorher 
die Möglichkeit einge-
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räumt, sich schriftlich 
zur Androhung des Arrests 
zu äußern. Die Jugendli
chen nutzen diese ~öglich
keit allerdings nur sehr 
selten. Nachneuesten \ÜS

senschaftlichen u~tersu

chungen wirkt sich die 
Regelung des § 11 Abs. 3 
JGG im Ergebnis so aus, 
daß ganz überwiegend jene 
vom Ungehorsamsarrest er
faßt werden, die erhebli
che Erziehungsdefizite und 
soziale Benachteiligungen 
aufweisen. Dies zeigt , 
daß sich hinter dem Tat
bestand "Ungehorsam" eine 
Fülle von Problemen des 
Jugendlichen verbergen, 
die der Richter möglicher
weise unterschätzt oder 
nicht erkannt hat, als er 
die ursprüngliche Weisung 
oder Auflage anordnete. 
Die Tatsache des Ungehor
sams wird nur mit aus Di
s tanz angeordner.er Repres
sion beant"~-Tortet, statt 
zu erkennen, daß darin ein 
ernst zu nehmendes "Alarm
signal" zu sehen ist . 
Erst die persönliche Anhö
rung eröffnet die Chance, 
die Reaktion des Gerichts 
an deA spezifischen Pro
blemen zu orientieren. 

( Wird im nächsten Heft 
fortgesetzt . ) 



Konrad Lorenz 
DAS WIRKUNGSGEFüHL DER NA
TUR UND DAS SCHICKSAL DES 
MENSCHEN 
Gesammelte Arbeiten. 
Herausgegeben und einge
leitet von 
Irenäus Eibl-Eibelsfeld 
Piper Verlag, München 

Zum 75. GP.burtstag von 
Konrad Lorenz hat Irenäus 
Eibl-Eibelsfeld bisher 
noch nicht in Buchform er
schienene wichtige Arbei
ten des bedeutenden Ver
haltensferseher und Nobel
preisträgers zusammenge
stellt und mit einem ein
führenden Essay versehen. 
Es sind Aufsätze, die sich 
mit Grundfragen der Ver
haltensforschung und der 
Evolutionstheorie ausein
andersetzen: Konrad Lo
renz geht es vor allem um 
die Deutung der zentralen 
Lebensprobleme des Men
schen in Umwelt und Ge
sellschaft. 

-jol-

David Taylor 
DAS NILPFERD MUSS INS BETT 
Schweizer Verlagshaus AG, 
Zürich 

In diesem Band erzählt 
Dr. Taylor von den Anfän
gen seiner Wildtierpraxis: 
zum Beispiel von seiner 
ersten Zoopatientin, zu 
der er gerufen wurde, weil 

SEITE 

ihr futte rneidisches 
Männchen kurzerhand den 
Daumen abgebissen hatte, 
da sie ihm die Spargeln, 
die sie in ihrer Faust 
hielt, nicht überlassen 
\.,.ollte . 

Aber er erz~~lt auch 
davon, \.,.ie es überhaupt 
kam, daß er Tierarzt ~mr
de; daß er als kleiner 
Junge, unterstützt von 
einer tatkräftigen Groß
mutter bereits Schildkrö
ten, Kröten und Frösche, 
verletzte Schafe verarz
tete. Er erzählt von sei
ner Zeit als Partner in 
einer ganz normalen Tier
arztpraxis, ~1o er Katzen 
kastrierte und im Kuhstall 
dem Nachwuchs auf die Welt 
zu helfen hatte. Und da
von, wie seine Liebe aber 
immer den \vilden Tieren 
galt, von denen man lange 
Zeit so wenig wußte. Er 
erzählt von einem Zirkus
elefanten, den er vor dem 
Erstickungstot rettete, 
von Giraffen, deren tune
sischer Wärter sie mit 
überreifen Früchten füt
terte, und die deshalb an 
geblähten Bäuchen und Al
koholvergiftung litten . 
Doch lesen Sie selbst . 

-jol-
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Andrew Boyle 
RING DER VERRÄTER 
Fünf Spione in Moskau 
Albrecht Knaus Verlag, 
Harnburg 

Der Fall des Anthony 
Blunt, der vor kurzem als 
Spion enttarnt worden ist, 
brachte weltweit die Af
fähre, McLean und Philby 
in Erinnerung, deren 
"Vierter Mann" er war . 
Noch ist "Brasil", der 
Fünfte im Bunde, nicht 
entdeckt, Was war gesche
hen, daß diese jungen Leu
te, alle Studenten von 
Cambridge, für Jahrzehnte 
in den Dienst der Sowjet
union traten? Die Antwort 
ist ein spannendes Kapitel 
Zeit- und Sittengeschich
te des 20 . Jahrhungerts . 

-jol-

Manfred Bieler 
EWIG UND DREI TAGE 
Albrecht Knaus Verlag, 
Harnburg 

Manfred Bieler, der 
sich in seinen Romanen 
"t-laria Morzeck", "Der Mäd
chenkrieg" und "Der Kanal" 
als ein Kenner t-~eiblicher 
Psyche ert-~iesen hat, ·er
zählt in diesem , seinem 
neuen Roman vom Schicksal 
einer Frau in einer mit
teldeutschen Kleinstadt, 
wie es nicht alltäglich 
und doch Außenstehenden 
nicht ungewöhnlich er
scheint . Sind "Liebe und 
Treue" wirklich nur lee
rer Wahn? Im Schatten ei
nes Dritten treffen sich 
zwei Menschen , danach ist 
alles wie vorher , aber al
les ist doch ganz anders 
geworden . 

- jol-
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